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Kurzfassung 

Eckdaten der Planjahre 2025 - 2028 

Die Rechnung 2023 schloss mit einem Aufwandüberschuss von 58,3 Mio. Franken um 32,2 Mio. 

Franken besser ab als budgetiert, aber um 206,5 Mio. Franken schlechter als im Vorjahr. Das Ei-

genkapital reduzierte sich um 31,0 Mio. Franken und beträgt neu 671,1 Mio. Franken. Die Net-

toverschuldung steigt aufgrund des Finanzierungsfehlbetrages von 41,3 Mio. Franken auf 3'459 

Franken pro Einwohner/-in an. 

Mit dem Voranschlag 2024 und dem vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2025 - 2028 

wird eine weitere Verschlechterung der finanziellen Ausgangslage erwartet. Aus diesem Grund 

hat der Regierungsrat im Dezember 2023 die Erarbeitung eines Massnahmenplans beschlossen. 

Dieser Massnahmenplan ist jedoch nicht Bestandteil des hier vorliegenden IAFP 2025 – 2028. 

In den vorliegenden Planzahlen 2024 – 2028 ist keine Gewinnausschüttung der Schweizerischen 

Nationalbank (SNB) berücksichtigt. Weitere Mindererträge sind bei den Staatssteuern NP auf-

grund der Umsetzung des Gegenvorschlags «Jetzt si mir draa» analog vom alten IAFP einge-

plant. Die Teuerung führt zu einem Kostenanstieg in allen Globalbudgets und die Finanzgrössen 

in den Bereichen Bildung und Soziales steigen im Rahmen der Vorjahre weiter an. Auch die Net-

toinvestitionen steigen aufgrund diverser Grossprojekte im Hoch- und Strassenbau weiter an. 

in Mio. Franken RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Erfolgsrechnung
Betriebsaufwand 2'520.1 2'593.6 2'671.3 2'748.8 2'781.9 2'782.0

Betriebsertrag -2'477.5 -2'505.8 -2'574.1 -2'599.7 -2'673.3 -2'734.6

Betriebsergebnis 42.6 87.8 97.2 149.1 108.6 47.4

Finanzaufwand 23.5 25.3 28.1 31.2 32.7 33.8

Finanzertrag -34.7 -28.2 -28.7 -28.4 -28.4 -28.3

Operatives Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 31.5 84.9 96.6 151.9 112.9 52.9

Wertberichtigung Finanzvermögen -0.5

Operatives Ergebnis 31.0 84.9 96.6 151.9 112.9 52.9

Abschreibung Bilanzfehlbetrag PKSO 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3

Gesamtergebnis 58.3 112.2 123.9 179.2 140.2 80.2

Nettoinvestitionen 86.4 96.0 97.4 130.4 145.9 150.3

Finanzierungsfehlbetrag (+) 41.3 111.5 121.9 207.8 183.5 128.4

Nettoverschuldung* 999.2 1'110.7 1'232.6 1'440.4 1'623.9 1'752.3

Nettoverschuldung je Einwohner in Franken 3'459 3'809 4'187 4'846 5'412 5'785

Operativer Cash Flow (-) / Cash Loss (+) -44.6 15.5 24.5 77.5 37.6 -21.8

Operativer Selbstfinanzierungsgrad 52% -16% -25% -59% -26% 15%

(= Cash Flow in % der Nettoinvestitionen)

* Die Zahlen im Voranschlag 2024 sind aufgrund der Rechnungsergebnisse 2023 aktualisiert. 
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Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Integrierten Aufgaben- und 

Finanzplan 2025 – 2028 zur Kenntnisnahme. 

1. Ausgangslage

Mit einem Aufwandüberschuss von 58,3 Mio. Franken schloss die Rechnung 2023 erstmals seit 

2018 mit einem Defizit ab. Das Gesamtergebnis fiel 32,2 Mio. Franken besser aus als geplant, 

aber um 206,5 Mio. Franken schlechter als im Vorjahr. Der Wegfall der Gewinnausschüttung der 

Schweizerischen Nationalbank (SNB), der 2022 noch 128,0 Mio. Franken in die Staatskasse ein-

brachte, ist einer der Hauptgründe für die Verschlechterung. Der Kostenanstieg in den Global-

budgets, bei der Prämienverbilligung KVG, den Ergänzungsleistungen Familien und IV, Spitalbe-

handlungen KVG, Volksschule, bei den Abschreibungen und weiteren Finanzgrössen trug eben-

falls zum Defizit bei. Der Minderaufwand für COVID-Impfen und den Finanzausgleich Einwoh-

nergemeinden sowie Mehrerträge bei den Kantonalen Steuern konnten diesen Kostenanstieg 

bei weitem nicht kompensieren. Mit dem Voranschlag 2024 und dem Finanzplan 2025 – 2028 

steigen die Kosten weiter an.  

Auch die zukünftig hohen Nettoinvestitionen belasten den Staatshaushalt und werden gemäss 

den aktuellen Mehrjahresplanungen «Strassenbau» und «Hochbau» weiter ansteigen. 

Aus diesem Grund hat der Regierungsrat im Dezember 2023 die Erarbeitung eines Massnahmen-

plans beschlossen. Dieser ist jedoch nicht Bestandteil des vorliegenden IAFP 2025 – 2028. 

1.1 Finanzplanvorgaben 

Am 16. Januar 2024 hat der Regierungsrat seine Finanzplanvorentscheide getroffen und diese 

an die Departemente weitergeleitet (RRB Nr. 2024/53). Das Ausgabenniveau vom Voranschlag 

2024 soll nicht überschritten werden und die Nettoinvestitionen sollen nicht mehr als 100 Mio. 

Franken betragen. 

Mit dem vorliegenden IAFP 2025 - 2028 kann einzig die Vorgabe für die Nettoinvestitionen im 

Planjahr 2025 eingehalten werden. Dort sind Nettoinvestitionen von 97,4 Mio. Franken vorgese-

hen. Danach steigt das Investitionsvolumen von 130,4 Mio. Franken im Planjahr 2026 auf 150,3 

Mio. Franken im Planjahr 2028. Das Defizit in der Erfolgsrechnung beträgt im Planjahr 2025 

123,9 Mio. Franken und überschreitet die Vorgabe um 11,7 Mio. Franken.   

1.2 Veränderungen gegenüber dem IAFP 2024 - 2027 

– Im IAFP 2024 - 2027 war pro Planjahr eine Grundausschüttung vom SNB-Gewinn von

42,7 Mio. Franken berücksichtigt. Aufgrund der weltpolitischen Lage und der anhal-

tend volatilen Finanzmärkte ist im neuen IAFP 2025 – 2028 keine SNB-Gewinnaus-

schüttung berücksichtigt.

– Zur Erhebung des NFA-Ressourcenausgleichs wurden analog vom IAFP 2024 – 2027

die Ergebnisse des NFA-Prognosemodells des Kantons Zürich (Stand Dezember 2023)

übernommen. Im Vergleich zum alten IAFP nehmen die Einnahmen aus dem NFA im

Planjahr 2025 um 15,3 Mio. Franken (4 %), im Planjahr 2026 um 41,6 Mio. Franken

(11 %) und im Planjahr 2027 um 82,0 Mio. Franken (21 %) zu. Diese Prognosewerte

sind jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da die finanzielle Entwicklung aller 26 Kan-

tone Einfluss auf den NFA haben.
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– Die verwaltungsinternen Arbeiten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

sind zum grossen Teil abgeschlossen. Einzig im Globalbudget des Departementssek-

retariats VWD ist die Produktegruppe «Härtefall» bis ins Planjahr 2028 mit 0,3 Mio.

Franken berücksichtigt.

– Der ab dem 1. Januar 2024 gewährte Teuerungsausgleich von 2 % ist in den Global-

budgets im vorliegenden IAFP 2025 – 2028 mitberücksichtigt. Weitere Lohnmassnah-

men werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreterinnen in der GAVKO

jährlich verhandelt und werden erst in den betreffenden Voranschlägen berücksich-

tigt.

1.3 Zukunftsrisiken 

Auch in den nächsten Jahren bleiben die bereits bekannten Risiken für den Finanzhaushalt des 

Kantons aktuell. Das Kostenwachstum in den Bereichen Bildung und Soziales nimmt durch neue 

Aufgaben, wie die Umsetzung der Pflegeinitiative oder familienergänzende Kinderbetreuung 

weiter zu. Die Finanzmärkte bleiben aufgrund der weltpolitischen Lage volatil und somit be-

steht weiterhin Unsicherheit über die zukünftigen Gewinnausschüttungen der Schweizerischen 

Nationalbank. 

Beim NFA Ressourcenausgleich fallen die befristeten Abfederungsmassnahmen ab 2026 weg 

und die Ergänzungsbeiträge, welche ab 2024 eingeplant sind, werden spätestens 2030 ganz 

wegfallen und müssen bis dahin kompensiert werden. 

Die geplanten Nettoinvestitionen werden nach deren Aktivierung in den Folgejahren zum An-

stieg der Abschreibungen führen, welche das Finanzierungsergebnis ebenfalls belasten werden. 

1.4 Gesetzliche Grundlagen 

Die gesetzliche Grundlage für den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan bildet § 16 des Geset-

zes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G; BGS 

115.1). 

2. Einflussmöglichkeiten des Kantonsrates

Der Regierungsrat trägt die Verantwortung für die politische Planung insgesamt, der Kantonsrat 

nimmt davon Kenntnis und ist befugt, die Prioritäten zu verschieben oder andere Ziele zu set-

zen. Der Kantonsrat hat die Aufgabe, die Planung des Regierungsrates zu beaufsichtigen und zu 

korrigieren. Mittels Planungsbeschlüssen kann er den Regierungsrat beauftragen, eine Staats-

aufgabe in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Der Planungsbeschluss verpflichtet den Re-

gierungsrat, den IAFP im Sinne der Vorgabe zu erstellen oder anzupassen. Der Planungsbe-

schluss geht der Planung des Regierungsrates vor. In begründeten Fällen kann der Regierungsrat 

davon abweichen (§ 17 Absatz 1 und Absatz 3 WoV-G). Ein Planungsbeschluss zum IAFP kann 

nach § 88sexies des Geschäftsreglementes des Kantonsrates vom 10. September 1991 (BGS 121.2) 

jederzeit von einer ständigen Kommission, einer Fraktion oder 17 Ratsmitgliedern beantragt 

werden. Für die Einreichung von Planungsbeschlüssen zum IAFP gibt es keine zeitlichen Restrik-

tionen. 
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3. Rechtliches

Nach § 16 Absatz 3 WoV-G nimmt der Kantonsrat vom IAFP Kenntnis. Nach § 148 Abs. 1 Buch-

stabe a des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. September 1996 (BGS 113.111) sind 

Kantonsratsbeschlüsse, welche lediglich auf Kenntnisnahme lauten, vom fakultativen Referen-

dum ausgeschlossen. 

4. Antrag

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-

stimmen. 

Im Namen des Regierungsrates 

Peter Hodel 

Landammann 

Andreas Eng 

Staatsschreiber 
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5. Beschlussesentwurf

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2025 - 2028 

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 73 und 78 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 

1986 und § 16 Absatz 3 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom  

3. September 2003, nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom

26. März 2024 (RRB Nr. 2024/480), beschliesst:

Vom Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2025 - 2028 wird Kenntnis genommen. 

Im Namen des Kantonsrates 

Präsident Ratssekretär 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

Verteiler KRB 

Amt für Finanzen (5) 

Departemente (5) 

Staatskanzlei 

Gerichtsverwaltung 

Kantonale Finanzkontrolle 

Parlamentsdienste 

Aktuarin Finanzkommission (16) 
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1. Einleitung 

1.1. Was ist der Integrierte Aufgaben- 
und Finanzplan? 

Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) ist 
das zentrale mittelfristige Planungsinstrument des 
Regierungsrates: Für einen Zeithorizont von 4 Jahren 
wird die geplante Aufgaben- und Finanzentwicklung 
über alle staatlichen Tätigkeiten dargestellt und 
erläutert.  
Der IAFP ist eine rollende Planung. Er wird vom 
Regierungsrat jährlich für das kommende Budgetjahr 
und die drei darauffolgenden Jahre erstellt. Im 
Gegensatz dazu wird der Legislaturplan nur alle vier 
Jahre erstellt und konzentriert sich auf die politischen 
Schwerpunkte einer Amtsperiode. Im IAFP sind die 
wesentlichen Veränderungen gegenüber dem IAFP 
des Vorjahres sowie innerhalb der Planperiode 
auszuweisen und zu begründen (WoV-G; §16 Absatz 
2). Damit soll eine nachvollziehbare und seriöse 
Planungsarbeit gewährleistet sein. In jedem 
Aufgabenbereich wurden konkrete Massnahmen zur 
Erreichung der Legislaturziele vorgesehen. Der 
Arbeitsstand der Massnahmen wird laufend 
aktualisiert und hier rapportiert. Der Regierungsrat 
legt den IAFP dem Kantonsrat jährlich zur 
Kenntnisnahme vor. 
 

1.2. Zielhierarchie der 
Planungsinstrumente 

Nach § 4 Absatz 2 des Gesetzes über die 
wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV-G) 
werden die Wirkungsziele und Leistungsvorgaben in 
folgenden Beschlussformen festgelegt: 
a)  die langfristigen sowie alle grundlegenden Ziele 

in der Gesetzgebung 
b) die mittelfristigen Ziele im Legislaturplan und im 

IAFP 
c)  die kurzfristigen Ziele im Voranschlag / 

Globalbudget und Jahresplan. 
Verfassung und Gesetz sind den aufgeführten 
Instrumenten übergeordnet. Der Regierungsrat kann 
aber in seinen Plänen (Legislaturplan / Integrierter 
Aufgaben- und Finanzplan) eine Änderung des 
rechtlichen Rahmens vorsehen, wenn vorgesehene 
Massnahmen dies notwendig machen. Das letzte Wort 
hierzu hat aber in jedem Fall der Kantonsrat bzw. das 
Volk. Bei den Leistungsaufträgen auf der Ebene 
Globalbudget gehen Verfassung und Gesetze in 
jedem Fall vor.  
Der IAFP hat eine koordinierende Schnittstellenfunk-
tion zwischen den gesetzlichen Bestimmungen und 
den politischen Schwerpunkten des Legislaturplanes. 
Zusätzlich werden die allgemeinen Zielsetzungen und 
Absichtserklärungen konkret in den Massnahmen/ 
Projekten beschrieben, welche direkt über die 
Jahresplanung der Departemente die Mitarbeiterziele 
beeinflussen.  
 
Aufgabengliederung nach Verwaltungseinheiten 
Der IAFP wird gemäss der aktuellen 
Organisationsstruktur der Verwaltung abgebildet 
(RRB Nr. 2023/2112 vom 19. Dezember 2023).  
Die staatliche Buchhaltung führt einzelne 
Profitcenter, welche sich in Globalbudgets und 

Finanzgrössen aufteilen. Für die Globalbudgets 
werden Leistungsaufträge und Saldovorgaben mit 
mehrjährigen Globalbudgetvorlagen verabschiedet. 
Was nicht direkt durch die Leistung einzelner Ämter 
beeinflusst werden kann, wie z. B. Steuererträge oder 
Schulgelder, wird als Finanzgrösse geführt und als 
Voranschlagskredit bewilligt. 
 

1.3. Zeitliche Koordination 

Der IAFP wird jedes Frühjahr vor Beginn des 
Voranschlagsprozesses erstellt. So ist sichergestellt, 
dass die Finanzkommission nebst dem 
Geschäftsbericht 2023 auch aktuelle Plandaten für die 
Festlegung der Budgetvorgaben zur Verfügung hat. 
Der vorliegende IAFP bezieht sich auf den Legislatur-
plan 2021 - 2025. 
 

1.4. Welche Geschäfte sind in der 
Finanzplanung? 

Im Grundsatz werden die voraussichtlichen 
finanziellen Auswirkungen abgebildet, welche auf 
einen rechtskräftigen Erlass, Absichtserklärung, 
Finanzbeschluss, Vernehmlassungsvorlage oder 
verabschiedeten Botschaften basieren. Die finanzielle 
Ausprägung ist gemäss den genehmigten Beschlüssen 
darzustellen, insbesondere bei befristeten Geschäften.  
Viele Projekte vom Parlament oder von der Regierung 
sind indessen noch nicht so weit gediehen. Somit 
werden nicht spruchreife kantonale Geschäfte, bei 
denen eine unzureichende Planungssicherheit 
besteht, im Finanzplan nicht aufgeführt.  
Um der Verknüpfung von Sach- und Finanzpolitik 
trotzdem gerecht zu werden, sind die wesentlichsten 
Abgrenzungen der bundespolitischen und kantonalen 
Geschäfte auf dem aktuellen Stand transparent 
dargestellt. 
Der Regierungsrat hat seine konkreten 
Finanzplanvorgaben am 16. Januar 2024 zu Handen 
der kantonalen Ämter verabschiedet (RRB Nr. 
2024/53). 
 

1.5. Veränderungen gegenüber dem 
IAFP 2024 – 2027 

Gegenüber dem letztjährigen IAFP 2024 – 2027 sind 
im neuen IAFP 2025 – 2028 folgende relevante 
Positionen angepasst worden: 
 
Steuerertrag  
Der IAFP 2025 – 2028 berücksichtigt, analog der 
Vorjahre, einen Steuerfuss von 104 % für die 
natürlichen Personen und 100 % für die juristischen 
Personen.  
Im Jahr 2023 ist der neue Tarif für die Einkommens-
steuer im kantonalen Steuergesetz in Kraft getreten, 
dem das Stimmvolk in der Abstimmung über den 
Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Jetz si mir draa» 
am 15. Mai 2022 zugestimmt hatte. Der Vorbezug für 
die Steuerperiode 2023 hat die erwarteten Minder-
erträge bei der Einkommenssteuer weitgehend 
bestätigt, weshalb für die Planjahre 2025 bis 2028 
Mindererträge von 27 Mio. Franken berücksichtigt 
sind.  
Durch das Bevölkerungswachstum, die Zunahme 
steuerpflichtiger Unternehmen, positivere 
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makroökonomische Tendenzen und tiefere Zins- und 
Inflationsrisiken wird der Steuerertrag bei den 
natürlichen und juristischen Personen im Vergleich 
zum IAFP 2024 – 2027 deutlich höher prognostiziert.  
Ab 2028 werden zudem die Ausgleichszahlungen an 
die Gemeinden aufgrund der Umsetzung der STAF 
wegfallen.  
Aus der OECD-Mindestbesteuerung, welche seit 
1.1.2024 in Kraft ist, werden hingegen keine 
namhaften Erträge erwartet. 
 
Nettoinvestitionen 
Im Vergleich zum IAFP 2024 – 2027 sinken die 
Nettoinvestitionen im nun vorliegenden IAFP um 18,9 
Mio. Franken. Im Vergleich zum alten IAFP sind keine 
neuen Grossprojekte dazugekommen oder 
weggefallen, die bestehenden Projekte wurden 
teilweise auf später verschoben.  
 
Zinsendienst und Vermögenserträge 
Die SNB hat den Leitzins im Juni 2023 auf 1,75 % 
erhöht und seitdem auf diesem Niveau belassen. Der 
Zinsendienst und die Vermögenserträge aus dem IAFP 
2024 – 2027 wurden im neuen IAFP 2025 – 2028 
fortgeschrieben.  
 

1.6. Planungsgrundlagen 

Der Erstellung des vorliegenden IAFP beruht auf fol-
genden volkswirtschaftlichen Eckdaten: 
 
Wirtschaftswachstum (BIP real) 
Die Expertengruppe des Bundes erwartet für 2025 ein 
Wachstum von 1,7 % für das reale 
Bruttoinlandprodukt (kalender- und sportevent-
bereinigt). Die Mittelfristprognose des SECO geht für 
2026 von einem weiteren Anstieg um 1,8 % aus, 
welcher sich 2027 auf 1,7 % und 2028 auf 1,5 % 
abschwächen wird (Stand 15. Dezember 2023). 

 
Teuerung 
Die Prognose der Teuerungsentwicklung beruht 
ebenfalls auf dem Stand vom 15. Dezember 2023 und 
sieht für den Planungshorizont 2025 - 2028 einen 
Wert zwischen 1,1 % (2025) und 1,0 % (2028) vor. Im 
Vergleich zu 2023 (2,1 %) und 2024 (1,9 %) geht die 
Teuerung deutlich zurück. 

 
Lohnmassnahmen 
Die Lohnmassnahmen werden jährlich von den Sozial-
partnern (GAVKO) ausgehandelt. Im vorliegenden 
IAFP 2025 – 2028 sind demnach noch keine 
Lohnmassnahmen enthalten. 
 
Bevölkerungswachstum 
Bei der Berechnung der Nettoverschuldung pro 
Einwohner/in wird für die Bestimmung des 
Bevölkerungswachstums das mittlere Szenario der 
Kantonalen Bevölkerungsprognose 2050 verwendet. 
Dieses ist auf dem kantonalen Statistikportal 
aufgeschaltet.  
 
Gewinnausschüttung SNB 
Die aktuell gültige Vereinbarung zwischen dem 
Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) und der 

Schweizerische Nationalbank (SNB) für die 
Geschäftsjahre 2020 – 2025 sieht einen Betrag von bis 
zu 6 Mrd. Franken zur Gewinnausschüttung an Bund 
und Kantone vor, falls es die finanzielle Situation der 
SNB zulässt. Das Geschäftsjahr 2023 schloss die SNB 
mit einem Verlust von 3,2 Mrd. Franken ab. Aufgrund 
des Verlusts von 132,5 Mrd. Franken aus dem Vorjahr 
fiel die Ausschüttungsreserve mit 39,5 Mrd. Franken 
ins Minus. Insgesamt resultiert per 31.12.2023 ein 
Bilanzverlust von 53,2 Mrd. Franken. Dieser 
Bilanzverlust verunmöglicht eine Gewinnausschüttung 
an Bund und Kantone für das Geschäftsjahr 2023.  
Eine Prognose für den IAFP 2025 – 2028 bleibt 
aufgrund der anhaltend angespannten 
weltpolitischen Lage und der Entwicklung der 
Wirtschaft schwierig. Nachdem im IAFP 2024 – 2027 
pro Planjahr eine Grundausschüttung von 42,7 Mio. 
Franken eingeplant war, wird im IAFP 2025 – 2028 auf 
eine solche verzichtet. In der aktuellen Ausgangslage 
ist eine Ausschüttung eher unwahrscheinlich. 
 
Ausfinanzierung Pensionskasse des Kantons 
Solothurn (PKSO) 
Nach dem Volksentscheid vom 28. September 2014 
wurde die Pensionskasse Kanton Solothurn für 1,1 
Mrd. Franken ausfinanziert. Die Abschreibungskosten 
des Finanzfehlbetrages von jährlich 27,3 Mio. Franken 
während den nächsten 40 Jahren sind im IAFP 2025 – 
2028 enthalten. Die Leistungen der Versicherten, der 
Solothurner Spitäler AG (soH) und der 
Schulgemeinden sind entsprechend mitberücksichtigt 
(4,5% der Arbeitgeberbeiträge an die 
Ausfinanzierungskosten). 
 
Finanzausgleich und Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen (NFA) 
Massgeblichen Einfluss auf die Planjahre 2025 – 2028 
hat der Finanz- und Lastenausgleich zwischen Bund 
und Kantonen (NFA). Die Berechnung des 
Ressourcenausgleichsbetrages ist sehr komplex. Der 
Anteil des Kantons Solothurn ist abhängig von der 
Entwicklung des eigenen Ressourcenpotentials, aber 
auch massgeblich von den Bewegungen der anderen 
25 Kantone. Deshalb sind bereits mittelfristige 
Prognosen mit grossen Unsicherheiten verbunden. 
 
Mit der Änderung des Finanz- und Lastenausgleichs 
(NFA), welche per 1.01.2020 in Kraft trat, werden die 
Geberkantone entlastet. Die Mindestausstattung wird 
bis 2022 schrittweise auf 86,5% des Schweizerischen 
Durchschnitts gesenkt. Diese wird nicht mehr alle vier 
Jahre zwischen ressourcenstarken und ressourcen-
schwachen Kantonen ausgehandelt, sondern wird als 
fixe Grösse in der Verordnung festgeschrieben. Mit  
dieser Systemänderung reduziert sich der Beitrag des 
Bundes an den Ressourcenausgleich um rund 280 Mio. 
Franken pro Jahr. Die Einigung sieht vor, dass dieser 
Betrag im System bleibt. Die eine Hälfte davon soll 
während einer Übergangszeit (Jahre 2021 – 2025) für 
die Unterstützung der Nehmerkantone verwendet 
werden (Bundesgesetz über den Finanz- und 
Lastenausgleich, Art. 19c Temporäre 
Abfederungsmassnahmen zugunsten der 
ressourcenschwachen Kantone), mit der anderen 
Hälfte soll der soziodemografische Ausgleich 
aufgestockt werden. 
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Im vorliegenden IAFP 2025 – 2028 sind für das Jahr 
2025 Abfederungsmassnahmen in der Höhe von 4,3 
Mio. Franken eingeplant. Dies entspricht ungefähr 
dem Wert des vorherigen IAFP. 
Gemäss der aktuellen NFA-Prognose erhält der 
Kanton Solothurn nur noch für die Jahre 2025 (24,3 
Mio. Franken) und 2026 (7,7 Mio. Franken) 
Ergänzungsbeiträge. Das sind 12,8 Mio. Franken 
weniger als im IAFP 2024 – 2027.  
Dafür nimmt der effektive Ressourcenausgleich 
markant zu. Insgesamt sind im IAFP 2025 – 2028 für 
die Planjahre 2025 bis 2027 139 Mio. Franken mehr 
budgetiert als im alten IAFP. 
 
Zur Erhebung des NFA-Ressourcenausgleichs wurden 
die Ergebnisse des neuen NFA-Prognosemodell des 
Kantons Zürich (Stand Dezember 2023) verwendet.  
 
Sanierung Stadtmist-Deponien Solothurn  
Anfangs 2021 konnte der Werkvertrag, auf Basis der 
Globalofferte vom August 2016, mit der Totalunter-
nehmung (TU) unterzeichnet werden. Nachdem zur 
öffentlichen Auflage der kantonalen Nutzungs-
planung (inkl. Umweltverträglichkeitsbericht) im 
ersten Halbjahr 2022 keine Einsprachen eingegangen 
sind, wurde anfangs Juli 2022 der Spatenstich voll-
zogen und der Baustellenbetrieb aufgenommen. 
Seither wurde im Bereich des Installationsplatzes auf 
der Deponie Unterhof der Deponiekörper bereits zur 
Hälfte ausgehoben (ca. 36'000 Tonnen) und fach-
gerecht entsorgt. Der Installationsplatz ist erstellt. Die 
Abfallanlage ist in Betrieb. Bei der Deponie Spitelfeld 
wurden bisher rund 30'000 Tonnen ausgehoben und 
fachgerecht entsorgt. Aktuell beschäftigen die Fragen 
zum Thema PFAS und das hohe Vorkommen von 
radioaktivem Material die Projektleitung. Terminlich 
ist man weiterhin auf Kurs mit Hinblick auf Abschluss 
der Sanierungsarbeiten im Jahr 2028. 
Die aktuelle Kostenschätzung geht von einem 
Kantonsanteil von netto rund 8,7 Mio. Franken im 
Jahr 2025, 9,5 Mio. Franken im Jahr 2026, 8,6 Mio. 
Franken im Jahr 2027 und 1,8 Mio. Franken im Jahr 
2028 aus. 
 
Stichtage 
Für die Finanzdaten gilt als Stichtag der 11. März 
2024. Berücksichtigt sind die Daten des 
verabschiedeten Geschäftsberichts 2023 (RRB Nr. 
2024/481 vom 26. März 2024) und des Voranschlags 
2024 (SGB 0220/2023 vom 20. Dezember 2023). 
 
Legislaturplan 
Der Regierungsrat hat den Legislaturplan 2021 – 2025 
am 2. November 2021 zu Handen des Kantonsrates 
verabschiedet (RRB Nr. 2021/1592), welcher diesen am 
22. März 2022 zur Kenntnis genommen hat (SGB 
0206/2021). Im Zentrum des neuen Legislaturplans 
stehen unter anderem die Themen 
Standortattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des 
Kantons Solothurn, welche nebst weiteren 
Massnahmen durch digitale Transformation der 
Verwaltung gefördert werden sollen sowie der 
Klimawandel. 

 

1.7. Zukunftsrisiken  

Auch in den nächsten Jahren bleiben die bereits 
bekannten Risiken für den Finanzhaushalt des 
Kantons aktuell. Die Finanzmärkte bleiben aufgrund 
der weltpolitischen Lage volatil und somit besteht 
weiterhin Unsicherheit über die zukünftigen 
Gewinnausschüttungen der Schweizerischen 
Nationalbank. Das Kostenwachstum in den Bereichen 
Bildung und Soziales nimmt durch neue Aufgaben, 
wie die Umsetzung der Pflegeinitiative oder der 
familienergänzenden Kinderbetreuung weiter zu.  
 
Beim NFA Ressourcenausgleich fallen die befristeten 
Abfederungsmassnahmen ab 2026 weg. Die 
Ergänzungsbeiträge, welche ab 2024 eingeplant sind, 
werden spätestens 2030 ganz wegfallen und müssen 
bis dahin kompensiert werden.  
 
Die geplanten Nettoinvestitionen werden nach deren 
Aktivierung in den Folgejahren zum Anstieg der 
Abschreibungen führen, welche das Finanzierungs-
ergebnis ebenfalls belasten werden. 
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2. Finanzielle Übersichten 

2.1. Gesamtschau 

 
Leistungen 
Die Sicht auf die Leistungen mit den entsprechenden 
Aufgaben, Massnahmen und Projekten ist in den 
einzelnen Departementen im Kapitel 3 aufgelistet 
und wird hier nicht weiter kommentiert. 
 
Der Regierungsrat des Kantons Solothurn wurde vom 
Kantonsrat beauftragt, die Aufgaben und Leistungen 
sowie die Ertragsmöglichkeiten des Kantons losgelöst 
vom Budgetprozess grundsätzlich zu analysieren und 
zu hinterfragen. Im Dezember 2023 hat der 
Regierungsrat drei Pilotämter mit dieser 
Leistungsüberprüfung beauftragt. Ende Juni 2024 
sollten erste Erkenntnisse vorliegen. 
 
Finanzen 
Die Rechnung 2023 schloss mit einem 
Aufwandüberschuss von 58,3 Mio. Franken um 32,2 
Mio. Franken besser ab als budgetiert. Erstmals seit 
2018 resultierte aber wieder ein Defizit. Im Vorjahr 
konnte noch ein Ertragsüberschuss von 148,2 Mio. 
Franken erzielt werden. Die Verschlechterung der 
Staatsrechnung von 206,5 Mio. Franken gegenüber 
dem Vorjahr resultiert primär durch den Wegfall der 
SNB-Gewinnausschüttung (128,0 Mio. Franken), 
höheren Globalbudgets (31,8 Mio. Franken) und dem 
weiteren Anstieg diverser Finanzgrössen in den 
Bereichen Gesundheit, Soziales, Bildung und beim 
Bau, um nur die grössten Positionen zu nennen. 

Im Voranschlag 2024 und im IAFP 2025 – 2028 wird 
mit einem weiteren Kostenanstieg in den meisten 
Aufgabenfeldern der kantonalen Verwaltung 
gerechnet. Immerhin steigen auch die 
Steuereinnahmen im Vergleich zum IAFP 2024 – 2027 
deutlich an. Aufgrund der weltpolitischen Lage und 
den damit einhergehenden unsicheren Finanzmärkten 
wird für die Planjahre 2024 – 2028 mit keiner SNB-
Gewinnausschüttung gerechnet. Für 2024 wird ein 
Aufwandüberschuss in der Höhe von 112,2 Mio. 
Franken erwartet, welcher 2025 auf 123,9 Mio. 
Franken ansteigen wird. 

Aufgrund dieser Entwicklung der kantonalen 
Finanzlage hat der Regierungsrat im Dezember 2023 
die Erarbeitung eines Massnahmenplanes beschlossen. 

 
  
 

 
 
Grossprojekte 
Die Investitionsrechnung bleibt, wie auch schon im 
IAFP 2024 – 2027, geprägt von Grossprojekten im 
Hoch- und Strassenbau. Während die 
Investitionstätigkeit aufgrund von Projekt-
verschiebungen und -verzögerungen sowie nach der 
Fertigstellung von Grossprojekten in den letzten 
Jahren eher tief war, führen verschiedene anstehende 
neue Grossprojekte (u.a. Sanierung Baselstrasse 
Solothurn, Neubau Zentralgefängnis, Erweiterung 
Rötihof) mittelfristig zu einem Anstieg der 
Investitionen. 
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2.2. Ergebnisse 

 

in Mio. Franken RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Erfolgsrechnung
Betriebsaufwand 2'520.1 2'593.6 2'671.3 2'748.8 2'781.9 2'782.0

Betriebsertrag -2'477.5 -2'505.8 -2'574.1 -2'599.7 -2'673.3 -2'734.6

Betriebsergebnis 42.6 87.8 97.2 149.1 108.6 47.4

Finanzaufwand 23.5 25.3 28.1 31.2 32.7 33.8

Finanzertrag -34.7 -28.2 -28.7 -28.4 -28.4 -28.3

Operatives Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 31.5 84.9 96.6 151.9 112.9 52.9

Wertberichtigung Finanzvermögen -0.5

Operatives Ergebnis 31.0 84.9 96.6 151.9 112.9 52.9

Abschreibung Bilanzfehlbetrag PKSO 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3

Gesamtergebnis 58.3 112.2 123.9 179.2 140.2 80.2

Investitionsrechnung
Investitionsausgaben 97.7 109.5 111.3 155.8 165.1 169.3

Investitionseinnahmen -11.3 -13.5 -13.9 -25.5 -19.2 -19.0

Nettoinvestitionen 86.4 96.0 97.4 130.4 145.9 150.3

Finanzierungsfehlbetrag (+) 41.3 111.5 121.9 207.8 183.5 128.4

Nettoverschuldung* 999.2 1'110.7 1'232.6 1'440.4 1'623.9 1'752.3

Nettoverschuldung je Einwohner in Franken 3'459 3'809 4'187 4'846 5'412 5'785

Operativer Cash Flow (-) / Cash Loss (+) -44.6 15.5 24.5 77.5 37.6 -21.8

Operativer Selbstfinanzierungsgrad 52% -16% -25% -59% -26% 15%

(= Cash Flow in % der Nettoinvestitionen)

* Die Zahlen im Voranschlag 2024 sind aufgrund der Rechnungsergebnisse 2023 aktualisiert. 

16



IAFP 2025 – 2028  Finanzielle Übersichten 

 

 

Erfolgsrechnung nach Departementen 

  

in Mio. Franken

1. Behörden und Staatskanzlei RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

 Aufwand 21.7 23.1 22.9 23.0 25.3 25.2

 Ertrag -2.4 -2.1 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5

 Verrechnungen -8.9 -10.1 -10.9 -10.9 -12.1 -12.0

 Saldo 10.4 10.8 11.5 11.6 12.7 12.7

2. Bau- und Justizdepartement RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

 Aufwand 295.4 294.7 305.3 315.8 316.0 306.7

 Ertrag -178.6 -178.5 -180.0 -181.7 -181.5 -177.5

 Verrechnungen -33.5 -31.4 -31.0 -31.2 -30.6 -30.7

 Saldo 83.3 84.8 94.4 103.0 103.8 98.5

3. Bildung und Kultur RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

 Aufwand 507.3 529.1 539.7 562.2 564.8 566.2

 Ertrag -66.6 -64.9 -62.1 -60.9 -60.9 -61.0

 Verrechnungen 27.5 29.1 29.7 30.0 30.3 30.3

 Saldo 468.2 493.3 507.3 531.2 534.2 535.5

4. Finanzdepartement RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

 Aufwand 155.1 166.0 170.6 174.7 176.1 177.3

 Ertrag -1'612.5 -1'626.3 -1'669.1 -1'681.9 -1'745.7 -1'800.3

 Verrechnungen 10.8 5.7 6.2 5.4 5.2 5.3

 Saldo -1'446.7 -1'454.6 -1'492.4 -1'501.8 -1'564.4 -1'617.7

5. Departement des Innern RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

 Aufwand 1'291.8 1'326.2 1'377.8 1'416.3 1'443.7 1'473.9

 Ertrag -485.8 -491.6 -518.4 -527.8 -537.1 -547.2

 Verrechnungen 4.9 6.2 7.0 7.2 7.6 7.6

 Saldo 810.9 840.9 866.4 895.8 914.1 934.2

6. Volkswirtschaftsdepartement RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

 Aufwand 270.1 276.0 278.2 283.0 283.6 261.3

 Ertrag -161.8 -165.2 -167.3 -170.0 -170.5 -171.0

 Verrechnungen -3.7 -1.9 -3.1 -2.7 -2.5 -2.7

 Saldo 104.6 108.9 107.9 110.3 110.6 87.7

7. Gerichte RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

 Aufwand 30.2 31.2 32.1 32.3 32.4 32.6

 Ertrag -5.6 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4

 Verrechnungen 2.8 2.4 2.1 2.1 2.2 2.1

 Saldo 27.5 28.2 28.9 29.0 29.2 29.3

Gesamttotal RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Aufwand 2'571.5 2'646.2 2'726.7 2'807.3 2'841.9 2'843.1

 Ertrag -2'513.3 -2'534.0 -2'602.8 -2'628.1 -2'701.7 -2'762.9

 Saldo 58.3 112.2 123.9 179.2 140.2 80.2
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Investitionsrechnung nach Departementen 

 

in Mio. Franken

1. Behörden und Staatskanzlei RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Ausgaben 0.0 2.8 1.6 1.4 0.0 0.0

Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nettoinvestitionen 0.0 2.8 1.6 1.4 0.0 0.0

2. Bau- und Justizdepartement RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Ausgaben 79.7 81.6 87.0 131.6 141.1 147.3

Einnahmen -5.8 -7.9 -9.4 -20.8 -14.5 -14.3

 Nettoinvestitionen 73.9 73.8 77.6 110.8 126.6 132.9

3. Bildung und Kultur RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Ausgaben 2.8 3.9 2.8 2.8 3.1 2.3

Einnahmen -2.5 -3.0 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7

 Nettoinvestitionen 0.3 0.9 1.1 1.1 1.4 0.6

4. Finanzdepartement RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Ausgaben 7.3 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0

Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 Nettoinvestitionen 7.3 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0

5. Departement des Innern RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Ausgaben 2.4 4.4 2.8 2.6 3.2 2.1

Einnahmen -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 Nettoinvestitionen 1.9 4.4 2.8 2.6 3.2 2.1

6. Volkswirtschaftsdepartment RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Ausgaben 5.6 5.8 6.2 6.5 6.7 6.7

Einnahmen -2.5 -2.6 -2.8 -2.9 -3.0 -3.0

 Nettoinvestitionen 3.1 3.1 3.4 3.5 3.7 3.7

7.  Gerichte RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Ausgaben 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nettoinvestitionen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gesamttotal RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Ausgaben 97.7 109.5 111.3 155.8 165.1 169.3

Einnahmen -11.3 -13.5 -13.9 -25.5 -19.2 -19.0

Nettoinvestitionen 86.4 96.0 97.4 130.4 145.9 150.3
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Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung 

  

in M io. Franken RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

0 Allgemeine Verwaltung
 Aufwand 175.9 182.2 185.5 186.6 188.9 188.9

 Ertrag -72.6 -72.9 -72.2 -71.9 -72.1 -72.1

 Verrechnung -70.7 -75.5 -77.2 -77.9 -78.9 -78.9

 Saldo 32.6 33.8 36.1 36.8 37.9 38.0
 

1 Öffentliche Sicherheit, Justiz, Polizei
 Aufwand 246.3 250.5 254.6 255.9 256.1 258.3

 Ertrag -96.7 -95.2 -94.7 -93.6 -93.9 -94.5

 Verrechnung 18.9 20.7 14.4 14.7 15.1 15.1

 Saldo 168.4 175.9 174.2 176.9 177.3 178.9

2 Bildung
 Aufwand 504.5 524.6 535.4 557.4 560.8 562.7

 Ertrag -68.5 -67.0 -64.2 -63.0 -63.1 -63.1

 Verrechnung 29.8 31.5 32.1 32.4 32.8 32.7

 Saldo 465.8 489.1 503.3 526.8 530.5 532.3

3 Kultur und Freizeit
 Aufwand 15.7 17.1 17.1 17.8 17.2 16.7

 Ertrag -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2

 Verrechnung 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

 Saldo 13.6 15.2 15.3 15.9 15.3 14.9

4 Gesundheit
 Aufwand 486.1 501.8 515.1 534.1 544.6 555.9

 Ertrag -54.5 -53.7 -58.2 -59.2 -59.2 -59.2

 Verrechnung 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6

 Saldo 433.2 449.6 458.4 476.5 487.0 498.3

5 Soziale Wohlfahrt
 Aufwand 638.3 655.7 690.9 708.9 725.8 742.9

 Ertrag -384.2 -391.9 -414.1 -423.1 -432.2 -441.7

 Verrechnung -2.9 -3.2 2.8 2.8 2.8 2.8

 Saldo 251.2 260.6 279.5 288.5 296.4 304.0

6 Verkehr
 Aufwand 139.8 141.6 144.3 151.4 153.0 154.7

 Ertrag -27.3 -29.1 -29.0 -31.2 -31.8 -32.3

 Verrechnung -65.3 -63.2 -62.5 -62.7 -62.3 -62.4

 Saldo 47.2 49.3 52.8 57.5 59.0 60.0

7 Umwelt, Raumordnung
 Aufwand 45.6 51.0 57.7 59.6 58.0 46.7

 Ertrag -24.0 -29.2 -30.0 -30.2 -29.8 -25.4

 Verrechnung 0.3 1.1 0.8 0.8 0.8 0.9

 Saldo 21.9 22.8 28.5 30.3 29.1 22.2

8 Volkswirtschaft
 Aufwand 138.5 145.4 148.8 153.2 153.1 153.3

 Ertrag -118.0 -120.7 -122.8 -125.6 -125.6 -125.6

 Verrechnung 2.6 2.9 3.5 3.6 3.7 3.7

 Saldo 23.1 27.6 29.5 31.2 31.3 31.4

9 Finanzen und Steuern
 Aufwand 181.0 176.2 177.3 182.3 184.3 163.0

 Ertrag -1'664.3 -1'671.0 -1'714.4 -1'727.2 -1'791.1 -1'845.9

 Verrechnung 84.7 83.1 83.2 83.5 83.1 83.3

 Saldo -1'398.6 -1'411.8 -1'453.9 -1'461.3 -1'523.6 -1'599.7

Gesamttotal 

 Aufwand 2'571.6 2'646.2 2'726.7 2'807.3 2'841.9 2'843.1

 Ertrag -2'513.3 -2'534.0 -2'602.8 -2'628.1 -2'701.7 -2'762.9

 Verrechnung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 Saldo 58.3 112.2 123.9 179.2 140.2 80.2
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Funktionale Gliederung Investitionsrechnung 

  

in M io. Franken RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

0 Allgemeine Verwaltung
 Ausgaben 14.2 32.1 12.6 12.4 11.0 11.0

 Einnahmen -0.3 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0

 Nettoinvestitionen 13.9 31.3 12.6 12.4 11.0 11.0

 

1 Öffentliche Sicherheit, Justiz, Polizei
 Ausgaben 6.9 4.8 2.8 2.6 3.2 2.1

 Einnahmen -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 Nettoinvestitionen 6.8 4.8 2.8 2.6 3.2 2.1

2 Bildung
 Ausgaben 11.8 13.5 48.1 71.8 82.9 80.3

 Einnahmen -3.5 -3.6 -6.6 -7.1 -8.2 -6.5

 Nettoinvestitionen 8.3 9.9 41.5 64.7 74.7 73.8

3 Kultur und Freizeit
 Ausgaben 1.2 0.5 0.5 0.5 0.9 0.0

 Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 Nettoinvestitionen 1.2 0.5 0.5 0.5 0.9 0.0

4 Gesundheit
 Ausgaben 7.3 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0

 Einnahmen -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 Nettoinvestitionen 6.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0

5 Soziale Wohlfahrt
 Ausgaben 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 Nettoinvestitionen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 Verkehr
 Ausgaben 48.9 43.0 37.0 58.0 55.0 60.0

 Einnahmen -3.2 -4.5 -2.4 -13.4 -5.2 -5.2

 Nettoinvestitionen 45.7 38.5 34.6 44.6 49.8 54.8

7 Umwelt, Raumordnung
 Ausgaben 1.8 3.4 4.2 4.1 5.5 9.3

 Einnahmen -1.0 -2.0 -2.1 -2.1 -2.8 -4.4

 Nettoinvestitionen 0.8 1.4 2.0 2.0 2.7 4.9

8 Volkswirtschaft
 Ausgaben 5.6 5.8 6.2 6.5 6.7 6.7

 Einnahmen -2.5 -2.6 -2.8 -2.9 -3.0 -3.0

 Nettoinvestitionen 3.1 3.1 3.4 3.5 3.7 3.7

9 Finanzen und Steuern
 Ausgaben 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 Nettoinvestitionen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gesamttotal 

 Ausgaben 97.6 109.5 111.3 155.8 165.1 169.3

 Einnahmen -11.3 -13.5 -13.9 -25.5 -19.2 -19.0

 Nettoinvestitionen 86.4 96.0 97.4 130.4 145.9 150.3
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Volkswirtschaftliche Gliederung Erfolgsrechnung 

 

 

in M io . Franken RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

3 Aufwand 2'571.5 2'646.2 2'726.7 2'807.3 2'841.9 2'843.1

30 Personalaufwand 497.3 524.3 539.3 545.5 549.2 552.5

300 Behörden, Kommissionen und Richter 7.8 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4

301 Löhne des Verwaltungs-u.Betriebspersonal 319.9 338.0 345.7 348.6 350.0 351.2

302 Löhne der Lehrpersonen 88.9 92.3 96.8 99.1 100.8 102.5

303 Temporäre Arbeitskräfte 1.9 1.5 1.7 1.7 1.8 1.8

304 Zulagen 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

305 Arbeitgeberbeiträge 71.2 75.7 78.1 79.1 79.6 80.1

306 Arbeitgeberleistungen 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

309 Übriger Personalaufwand 4.6 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6

31 Sach-und übriger Betriebsaufwand 213.5 214.5 220.5 224.7 223.9 212.9

310 Material-und Warenaufwand 17.4 17.7 16.8 16.5 16.7 16.6

311 Nicht aktivierbare Anlagen 12.0 11.6 11.6 12.1 11.3 11.6

312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7.9 6.7 7.4 7.4 7.4 7.4

313 Dienstleistungen und Honorare 89.2 92.2 96.9 100.8 100.6 89.4

314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 24.1 20.5 20.9 20.9 20.9 20.9

315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anl. 14.6 16.1 16.2 16.1 16.1 16.1

316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgebühren 13.5 13.4 14.2 14.2 14.2 14.2

317 Spesenentschädigungen 4.1 4.3 4.5 4.5 4.5 4.5

318 Wertberichtigungen auf Forderungen 21.3 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1

319 Verschiedener Betriebsaufwand 9.5 7.8 8.0 7.9 7.9 7.9

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 73.1 65.8 68.2 70.3 70.7 71.1

330 Sachanlagen VV 73.1 65.8 68.2 70.3 70.7 71.1

34 Finanzaufwand 24.1 25.3 28.1 31.2 32.7 33.8

340 Zinsaufwand 20.1 22.3 24.4 26.9 27.2 28.7

342 Kapitalbeschaffungs-und Verwaltungskosten 0.0 0.3 0.5 0.0 0.7 0.3

343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 2.2 2.1 1.8 1.8 1.8 1.8

344 Wertberichtigungen Anlagen FV 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

349 Verschiedener Finanzaufwand 1.2 0.6 1.4 2.5 3.0 3.0

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung 12.9 10.7 10.4 10.0 10.0 10.1

350 Einlagen in Fonds+SF im Fremdkapital 12.9 10.7 10.4 10.0 10.0 10.1

36 Transferaufwand 1'583.6 1'640.0 1'685.1 1'750.2 1'780.1 1'787.5

360 Ertragsanteile an Dritte 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

361 Entschädigungen an Gemeinwesen 113.3 110.7 110.4 111.6 111.6 111.6

3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordat 88.1 88.5 87.3 88.5 88.5 88.5

3612 Entschädigungen an Gemeinde und Zweckver 25.2 22.2 23.1 23.1 23.1 23.1

362 Finanz- und Lastenausgleich 96.2 94.5 95.8 96.3 96.8 74.2

363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'370.3 1'430.5 1'474.3 1'537.5 1'566.5 1'597.3

3630 Beiträge an den Bund 23.7 24.7 25.4 25.7 26.1 26.5

3631 Beiträge an Kantone und Konkordate 8.7 9.8 9.8 9.9 10.0 10.0

3632 Beiträge an Gemeinden u.Gem.Zweckverb. 174.7 185.8 185.7 191.7 191.1 192.0

3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 536.6 562.7 571.0 600.2 611.5 622.5

3635 Beiträge an private Unternehmungen 117.7 118.4 126.7 134.5 135.1 136.5

3636 Beiträge an priv.Org.ohne Erwerbszweck 4.7 2.6 5.1 5.4 5.4 5.4

3637 Beiträge an private Haushalte 504.1 526.7 550.7 570.2 587.3 604.4

364 Wertberichtigungen Darlehen VV 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 3.0 3.6 3.9 4.0 4.5 3.6

37 Durchlaufende Beiträge 139.6 138.3 147.9 147.9 147.9 147.9

370 Durchlaufende Beiträge 139.6 138.3 147.9 147.9 147.9 147.9

3702 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 71.3 69.6 79.2 79.2 79.2 79.2

3705 Private Unternehmungen 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

3707 Private Haushalte 68.2 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5

38 Ausserordentlicher Aufwand 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3

383 Zusätzliche Abschreibungen 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3
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in M io . Franken RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

4 Ertrag -2'513.3 -2'534.0 -2'602.8 -2'628.1 -2'701.7 -2'762.9

40 Fiskalertrag -1'035.1 -1'013.2 -1'066.7 -1'081.3 -1'097.3 -1'106.4

400 Direkte Steuern natürliche Personen -755.4 -749.8 -788.6 -806.5 -822.5 -830.5

401 Direkte Steuern juristische Personen -113.2 -102.4 -115.9 -112.6 -112.6 -113.7

402 übrige direkte Steuern -99.9 -94.8 -95.8 -95.8 -95.8 -95.8

403 Besitz- und Aufwandsteuern -66.5 -66.2 -66.5 -66.5 -66.5 -66.5

41 Regalien und Konzessionen -10.2 -10.1 -9.3 -11.3 -11.3 -11.3

410 Regalien -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0

412 Konzessionen -8.1 -8.1 -7.3 -9.3 -9.3 -9.3

42 Entgelte -173.9 -174.6 -172.9 -172.2 -172.5 -173.1

420 Ersatzabgaben -1.0 -1.6 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0

421 Gebühren für Amtshandlungen -88.8 -88.1 -88.4 -87.8 -88.1 -88.7

422 Spital-und Heimtaxen, Kostgelder -17.4 -18.2 -18.1 -18.2 -18.2 -18.2

423 Schul- und Kursgelder -3.4 -3.9 -3.8 -3.7 -3.8 -3.8

424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -12.3 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5

425 Erlös aus Verkäufen -7.2 -6.9 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0

426 Rückerstattungen -9.1 -8.7 -9.0 -8.9 -8.9 -8.9

427 Bussen -32.0 -31.8 -32.2 -32.2 -32.2 -32.2

429 übrige Entgelte -2.7 -2.9 -3.1 -2.9 -2.9 -2.9

43 Verschiedene Erträge -18.7 -17.6 -17.5 -17.5 -17.5 -17.5

430 Verschiedene betriebliche Erträge -18.7 -17.6 -17.5 -17.5 -17.5 -17.5

431 Aktivierung Eigenleistungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

44 Finanzertrag -35.8 -28.2 -28.7 -28.4 -28.4 -28.3

440 Zinsertrag -10.9 -9.3 -9.3 -9.7 -10.0 -10.0

441 Realisierte Gewinne FV -6.4 -2.5 -3.0 -2.5 -2.5 -2.5

443 Liegenschaftenertrag FV -3.3 -3.4 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8

444 Wertberichtigungen Anlagen FV -1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

446 Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen -0.6 -0.6 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4

447 Liegenschaftenertrag VV -13.4 -12.4 -12.3 -12.1 -11.8 -11.6

45 Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung -4.0 0.0 -0.3 -0.8 -1.3 -1.8

450 Ent.aus Fonds und Spezialfinanz.im FK -4.0 0.0 -0.3 -0.8 -1.3 -1.8

46 Transferertrag -1'096.1 -1'152.0 -1'159.4 -1'168.7 -1'225.5 -1'276.6

460 Ertragsanteile -131.5 -140.2 -140.8 -146.8 -150.2 -154.7

461 Entschädigungen von Gemeinwesen -30.4 -29.4 -29.7 -29.7 -29.6 -29.5

4610 Entschädigungen vom Bund -6.8 -6.4 -6.4 -6.3 -6.3 -6.3

4611 Entsch.von Kantonen und Konkordaten -16.5 -15.8 -15.9 -15.9 -15.9 -15.9

4612 Entsch.von Gemeinden und Gem.Zweckverb. -7.0 -7.1 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3

4613 Entsch. von öffentlichen Sozialvers. -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1

462 Finanz- und Lastenausgleich -449.8 -477.4 -466.2 -457.6 -501.6 -542.5

4620 vom Bund -423.2 -450.5 -439.2 -430.6 -474.6 -515.5

4622 von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden -26.6 -26.8 -27.0 -27.0 -27.0 -27.0

463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -484.1 -504.9 -522.5 -534.5 -543.9 -549.7

4630 Beiträge vom Bund -305.2 -315.8 -331.7 -340.7 -346.2 -347.6

4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -2.7 -2.6 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5

4632 Beiträge von Gemeinden -161.6 -172.5 -172.6 -175.5 -179.5 -183.9

4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3

4635 Beiträge von privaten Unternehmungen -12.7 -11.4 -13.0 -13.0 -12.9 -12.9

4637 Beiträge von privaten Haushalten -1.6 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4

469 Verschiedener Transferertrag -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2

47 Durchlaufende Beiträge -139.6 -138.3 -147.9 -147.9 -147.9 -147.9

470 Durchlaufende Beiträge -139.6 -138.3 -147.9 -147.9 -147.9 -147.9

4700 Durchlaufende Beiträge vom Bund -69.4 -69.1 -69.1 -69.1 -69.1 -69.1

4702 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden -70.3 -69.2 -78.8 -78.8 -78.8 -78.8

Gesamttotal

3 Aufwand 2'571.5 2'646.2 2'726.7 2'807.3 2'841.9 2'843.1

4 Ertrag -2'513.3 -2'534.0 -2'602.8 -2'628.1 -2'701.7 -2'762.9

Saldo 58.3 112.2 123.9 179.2 140.2 80.2
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Volkswirtschaftliche Gliederung Investitionsrechnung 

 

in M io. Franken RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

5 Ausgaben 97.7 109.5 111.3 155.8 165.1 169.3

50 Sachanlagen 89.5 99.3 102.0 146.3 155.0 160.0

500 Grundstücke 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

501 Strassen/Verkehrswege 39.6 43.0 37.0 58.0 55.0 60.0

502 Wasserbau 1.0 2.5 3.3 3.3 4.7 8.4

504 Hochbauten 38.5 35.2 45.8 69.5 80.6 78.0

506 Mobilien 10.4 18.6 16.0 15.6 14.7 13.6

509 Übrige Sachanlagen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

54 Darlehen 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

544 Öffentliche Unternehmungen 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

545 Private Unternehmungen -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

547 Private Haushalte 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

554 Öffentliche Unternehmungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

555 Private Unternehmungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

56 Eigene Investitionsbeiträge 3.3 3.8 4.1 4.2 4.8 3.9

562 Gemeinden und Gemeindezweckverb. 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

564 Öffentliche Unternehmungen 2.2 2.2 2.4 2.4 2.5 2.5

566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 0.0 0.5 0.5 0.5 0.9 0.0

567 Private Haushalte 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8

57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 3.7 4.9 3.7 3.9 3.9 3.9

572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 0.4 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

574 Öffentliche Unternehmungen 1.4 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9

575 Private Unternehmungen 1.1 1.8 0.5 0.5 0.5 0.5

577 Private Haushalte 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8

6 Einnahmen -11.2 -13.5 -13.9 -25.5 -19.2 -19.0

60 Übertragung von Sachanlagen an FV -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600 Übertragung von Grundstücken 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

604 Übertragung von Hochbauten -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

606 Übertragung von Mobilien 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -4.6 -6.8 -8.4 -19.9 -13.7 -13.6

630 Bund -4.1 -6.1 -7.7 -18.7 -13.1 -12.5

631 Kantone und Konkordate 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände -0.3 -0.2 -0.5 -0.7 -0.5 -0.6

634 Öffentliche Unternehmungen 0.0 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1

635 Private Unternehmungen -0.1 -0.3 0.0 -0.4 -0.1 -0.4

64 Rückzahlungen von Darlehen -2.6 -1.8 -1.8 -1.8 -1.6 -1.5

644 Öffentliche Unternehmungen -0.8 -0.6 -0.6 -0.6 -0.4 -0.3

645 Private Unternehmungen -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

647 Private Haushalte -1.3 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2

67 Durchlaufende Investitionsbeiträge -3.7 -4.9 -3.7 -3.9 -3.9 -3.9

670 Bund -2.5 -3.1 -3.2 -3.4 -3.4 -3.4

671 Kantone und Konkordate -1.1 -1.8 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5

Gesamttotal

5 Ausgaben 97.7 109.5 111.3 155.8 165.1 169.3

6 Einnahmen -11.2 -13.5 -13.9 -25.5 -19.2 -19.0

Nettoinvestitionen 86.4 96.0 97.4 130.4 145.9 150.3
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2.3. Finanzkennzahlen 

 

 

 

 

Nachdem 2022 noch ein Finanzierungsüberschuss von  
151,8 Mio. Franken erzielt werden konnte, wird ab 
dem Jahr 2023 jeweils ein Finanzierungsfehlbetrag aus- 
gewiesen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Der operative Selbstfinanzierungsgrad fällt 2023 
auf 52 % (Vorjahr 276 %).  
Der operative Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in  
welchem Ausmass Investitionen durch selbsterwirtschaftete  
Mittel (operativer Cash-Flow) finanziert werden können.  
Bei einem positiven Selbstfinanzierungsgrad zwischen  
0 – 100 % können zumindest die laufenden Konsum- 
ausgaben vollständig sowie ein Teil der Investitionen  
aus den Erträgen finanziert werden.  

In den Planjahren 2024 bis 2027 wird ein negativer 
Selbstfinanzierungsgrad prognostiziert, dies bedeutet, 
dass die Investitionen nicht mehr durch 
selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. 
 

 

 

  

in Mio. Franken bzw . % RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Operativer Cash Flow  (-) / Cash Loss (+) -44.6 15.5 24.5 77.5 37.6 -21.8

Operatives Ergebnis Erfolgsrechnung 31.0 84.9 96.6 151.9 112.9 52.9

Wertberichtigung Finanzvermögen

Abschreibung Bilanzfehlbetrag PKSO 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 58.3 112.2 123.9 179.2 140.2 80.2

Nettoinvestitionen 86.4 96.0 97.4 130.4 145.9 150.3

Finanzierungsfehlbetrag 41.3 111.5 121.9 207.8 183.5 128.4

operativer Selbstfinanzierungsgrad    52% -16% -25% -59% -26% 15%

Nettoverschuldung 1 999.2 1'110.7 1'232.6 1'440.4 1'623.9 1'752.3

Dito, in Franken pro Einw ohner 3'459 3'809 4'187 4'846 5'412 5'785
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Kennzahlen in % vom Bruttoinlandprodukt (BIP) 

 

 

 

Die Staats- und Investitionsquoten steigen in den 
Finanzplanjahren weiter an. 
 
Die Steuerquote wird gemäss Prognose konstant 
bei 5,1 % bleiben. 
 
Die Verschuldungsquote steigt von 5,0 % im Jahr 
2023 auf 8,1 % im Jahr 2028 an. 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
Das Bruttoinlandprodukt (BIP) misst das 
Wirtschaftswachstum einer Volkswirtschaft und ist 
ein interessanter Wert im Vergleich zum 
Ausgabenwachstum des Kantons. Grundsätzlich 
sollte angestrebt werden, dass das 
Ausgabenwachstum nicht höher als das BIP-
Wachstum ist. 
 
Das reale BIP stieg im 2023 um 2,0 %. Für das Jahr 
2024 wird ein Wachstum von lediglich 1,0 % 
erwartet. Ab 2025 sollte sich das Wachstum 
zwischen 1,5 % und 1,9 % bewegen. Das 
Ausgabenwachstum vom Kanton Solothurn liegt in 
den Planjahre 2025 und 2026 deutlich über dem BIP-
Wachstum. Ab dem Jahr 2027 sollte sich das 
Ausgabenwachstum jedoch deutlich abbremsen. 
Aufgrund der hohen Planungsunsicherheit sind 
diese Werte aber mit Vorsicht zu betrachten. 
 
 

 

  

in M io. Franken bzw. % RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Geschätzte Veränderung  in % BIP 
1

1.3 1.1 1.7 1.8 1.7 1.5

BIP 2 20'146 20'367 20'713 21'086 21'445 21'766

Staatsquote Ausgaben ER+IR in % BIP 12.0 12.3 12.5 12.8 12.8 12.6

Steuerertrag (Konto 40 inkl.MfZ-Steuer) 1'035.1 1'013.2 1'066.7 1'081.3 1'097.3 1'106.4

Steuerquote Steuerertrag in % BIP 5.1 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1

Nettoinvestitionen (Konto 5-6) 86.4 96.0 97.4 130.4 145.9 150.3

Investitionsquote Nettoinv. in % BIP 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7

Nettoverschuldung 999.2 1'110.7 1'232.6 1'440.4 1'623.9 1'752.3

Verschuldungsquote Nettover.in % BIP 5.0 5.5 6.0 6.8 7.6 8.1

1 
Geschätzte Veränderungen des realen BIP gegenüber dem Vorjahr (SECO 15.12.2023).

2
 reales BIP  gemäss BFS 27.10.2023
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2.4. Finanzielle Veränderungen gegenüber dem IAFP 2024 – 2027 

2.4.1 Erfolgsrechnung 

 

 

Der Finanzplan 2025 weist gegenüber dem letztjährigen Finanzplan eine Verschlechterung von 31,6 Mio. Franken 
aus. Während im alten Finanzplan noch mit einer zweifachen Ausschüttung der SNB gerechnet wurde, wird im 
aktuellen IAFP mit keiner Ausschüttung gerechnet. Das Ausgabenwachstum steigt ebenfalls weiter an. Die 
Staatssteuererträge fallen im Vergleich zum IAFP 2024 – 2027 höher aus, können den höheren Aufwand aber nicht 
kompensieren. 
 

 

Infolge Aufgabe des Lehrmittelgeschäfts sinkt ab Planjahr 2025 der Aufwand um 1,6 Mio. Franken und der Ertrag um 
1,9 Mio. Franken. Mehraufwand in der Höhe von 1,5 Mio. Franken entsteht unter anderem durch den geplanten 
Ausbau der Personalressourcen in mehreren Bereichen (v.a. Staatsarchiv). Der zusätzliche Aufwand ab Planjahr 2027 
ergibt sich aufgrund neuer digitaler Transformationsprojekte in der Erfolgsrechnung (Ablösung des laufenden 
Impulsprogramms 2023-25). Der Anstieg beim Nettoaufwand hat eine höhere Overheadverrechnung an die übrigen 
Dienststellen zur Folge. 
 

 
 

Die steigenden Aufwände gegenüber dem letzten IAFP sind auf angepasste Prognosewerte in verschiedenen 
Bereichen der Finanzgrössen (u.a. Bearbeitung von Altlasten, Abschreibungen) sowie u.a. auf Mehraufwände bei den 
Miet- und Energiekosten zurückzuführen. Diese Aufwände sind aufgrund laufender Prozesse, Vorgaben der 
Rechnungslegung oder wirtschaftlicher Entwicklungen nicht beeinflussbar. Die ebenfalls steigenden Erträge sind 
hauptsächlich auf Beiträge von Bund und Gemeinden an die zusätzlichen Aufwände zurückzuführen. Verschiedene 
Verschiebungen kompensieren sich auch gegenseitig. 
 

 

Der Anstieg beim Aufwand zwischen dem Finanzplan des Vorjahres und dem aktuellen Finanzplan für das Jahr 2025 
ist vorwiegend im Bereich der Volksschule angesiedelt (13,1 Mio. Franken). Die schrittweise Reduktion der 
Gemeindebeiträge an Sonderschulen sowie zusätzliche Klassen im Heilpädagogischen Schulzentrum (HPSZ) und die 
Erhöhung der Bruttoschülerpauschale an die Schulträger von 38 % auf 39 % führen zum Mehraufwand beim 
Kanton. Infolge Totalrevision des Volksschulgesetzes (VSG KRB Nr. RG 0096/2021) wurden per 1. August 2023 die 
Erfahrungsstufen der Lehrpersonen angepasst. Inskünftig sollen die Erfahrungen in früheren Stellungen und 
ausgewiesene Fähigkeiten in der Erfahrungsstufe des Anfangslohns, wie beim Staatspersonal und den Lehrpersonen 
der Mittel- und Berufsfachschulen bereits heute, berücksichtigt werden. Mit dieser Neuregelung fällt auch eine, im 
Vergleich mit den Nachbarkantonen AG, BL, BS sowie BE und ZH, solothurnische Sonderregelung und 
arbeitsmarktliche Schlechterstellung weg (Kantonsratsbeschluss Nr. RG 0158/2023 vom 13.9.2023).   
 
Der Anstieg beim Aufwand in den Jahren 2026 und 2027 zwischen dem Finanzplan des Vorjahres und dem aktuellen 
Finanzplan ist mehrheitlich im Bereich der Volksschule angesiedelt (18,8 Mio. Franken). Die schrittweise Reduktion 
der Gemeindebeiträge an Sonderschulen sowie zusätzliche Klassen im HPSZ und die Erhöhung der 
Bruttoschülerpauschale an die Schulträger von 38 % auf 39 % führen zum Mehraufwand beim Kanton. Weiter steigt 
der Aufwand für die Besoldungen Lehrpersonen inkl. Sozialleistungen an den Mittelschulen und den 
Berufsbildungszentren um insgesamt rund 7,0 Mio. Franken aufgrund der in den Jahren 2023 und 2024 gewährten 
Teuerungszulagen sowie von mehr Schülerinnen und Schülern, der Aufwand für die Anschaffungen Informatik und 
Sachaufwand in den Berufsbildungszentren steigt um rund 0,9 Mio. Franken, der Aufwand für 
Qualifikationsverfahren erhöht sich aufgrund von mehr Lernenden um rund 0,8 Mio. Franken und der Aufwand für 
den vierkantonalen Leistungsauftrag an die Fachhochschule Nordwestschweiz steigt um rund 1,4 Mio. Franken.  

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

Gesamttotal RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2025 Diff. FP 2026 FP 2026 Diff. FP 2027 FP 2027 Diff. FP 2028

Aufwand 2'571.5 2'646.2 2'597.7 2'726.8 129.0 2'633.6 2'807.2 173.7 2'660.7 2'841.9 181.2 2'843.1

Ertrag -2'513.3 -2'534.0 -2'505.3 -2'602.8 -97.5 -2'488.9 -2'628.1 -139.2 -2'517.0 -2'701.7 -184.7 -2'762.9

Saldo 58.3 112.2 92.3 123.9 31.6 144.7 179.1 34.4 143.7 140.2 -3.5 80.2

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

1. Behörden und Staatskanzlei RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2025 Diff. FP 2026 FP 2026 Diff. FP 2027 FP 2027 Diff. FP 2028

Aufwand 21.7 23.1 23.0 22.9 -0.1 23.1 23.0 -0.2 23.4 25.3 1.9 25.2

Ertrag -2.4 -2.1 -2.3 -0.5 1.8 -2.3 -0.5 1.8 -2.3 -0.5 1.8 -0.5

Verrechnungen -8.9 -10.1 -9.9 -10.9 -1.0 -9.9 -10.9 -1.0 -10.1 -12.1 -2.1 -12.0

Saldo 10.4 10.8 10.8 11.5 0.7 10.9 11.6 0.7 11.0 12.7 1.7 12.7

2. Bau- und Justizdepartement RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2025 Diff. FP 2026 FP 2026 Diff. FP 2027 FP 2027 Diff. FP 2028

Aufwand 295.4 294.7 295.6 305.3 9.7 298.3 315.8 17.6 300.3 316.0 15.7 306.7

Ertrag -178.6 -178.5 -174.1 -180.0 -5.9 -174.8 -181.7 -6.9 -175.4 -181.5 -6.2 -177.5

Verrechnungen -33.5 -31.4 -31.2 -31.0 0.2 -31.1 -31.2 -0.1 -30.9 -30.6 0.3 -30.7

Saldo 83.3 84.8 90.3 94.4 4.1 92.4 103.0 10.6 94.0 103.8 9.9 98.5

3. Bildung und Kultur RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2025 Diff. FP 2026 FP 2026 Diff. FP 2027 FP 2027 Diff. FP 2028

Aufwand 507.3 529.1 523.7 539.7 15.9 531.0 562.2 31.1 534.7 564.8 30.1 566.2

Ertrag -66.6 -64.9 -62.8 -62.1 0.6 -59.7 -60.9 -1.2 -59.7 -60.9 -1.3 -61.0

Verrechnungen 27.5 29.1 28.4 29.7 1.4 28.5 30.0 1.5 28.6 30.3 1.7 30.3

Saldo 468.2 493.3 489.4 507.3 17.9 499.9 531.2 31.4 503.6 534.2 30.6 535.5
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Die Zunahme beim Ertrag in den aktualisierten Finanzplänen der Jahre 2026 und 2027 ist hauptsächlich auf höhere 
Bundesbeiträge aufgrund von mehr Schülerinnen und Schülern im Bundesasylzentrum und höhere Bundesbeiträge 
für Qualifikationsverfahren aufgrund von mehr Lernenden zurückzuführen.  
 

 

Im IAFP 2025-2028 wird gegenüber dem IAFP des Vorjahres sowohl beim NFA als auch bei den Steuererträgen von 
natürlichen und juristischen Personen mit einer deutlichen Zunahme gerechnet. Im Weiteren ist im letztjährigen IAFP 
beim Anteil am Reingewinn der SNB noch eine zweifache Ausschüttung enthalten, hingegen ist im aktuellen IAFP 
keine SNB-Ausschüttung mehr eingerechnet. 
 

 

Gegenüber dem letztjährigen Finanzplan wird bei den nicht beeinflussbaren Ausgaben (Finanzgrössen) unter 
anderem mit einer Zunahme der Kosten in den Bereichen Prämienverbilligung, Ergänzungsleistungen IV, bei den 
Spitalbehandlungen gemäss KVG und bei den Kostgeldausgaben im Bereich Justizvollzug gerechnet. Neu budgetiert 
wurde die familienergänzende Kinderbetreuung. Bei den Globalbudgets wurde unter anderem die Saldoerhöhung 
bei Polizei Kanton Solothurn gemäss genehmigter Globalbudgetvorlage im IAFP abgebildet.  
 

 

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der klimapolitischen Anliegen wurden im neuen Globalbudget «Energie 
und Klima» die neuen energie- und klimapolitischen Rahmenbedingungen aufgenommen und die dafür 
notwendigen Ressourcen berücksichtigt. Weiter führen Anpassungen der Steuerungsgrössen im Finanzausgleich, 
Anpassungen bei einzelnen Globalbudgets und der für das laufende Jahr gewährte Teuerungsausgleich gegenüber 
dem letztjährigen IAFP zu einem insgesamt leicht tieferen Gesamtergebnis. Der Saldo im Planjahr 2028 ist markant 
tiefer, weil der zeitlich befristete Staatsbeitrag Ausgleich STAF in den Finanz- und Lastenausgleich 
Einwohnergemeinden von jährlich 23 Mio. Franken per Ende 2027 ausläuft. 
 

 

Im Vergleich zum letzten IAFP sind die Erträge stabil, während bei den Verrechnungen mit einer leichten Korrektur 
gerechnet wird. Die höheren Aufwände sind auf das zusätzliche Personal für die Ablösung der veralteten 
Fachapplikation Juris 4 sowie den Teuerungsausgleich zurückzuführen. Bei den Finanzgrössen wird bei der 
unentgeltlichen Rechtspflege sowie den Honoraren für amtliche Verteidigung mit höheren Aufwänden gerechnet. 
  

4. Finanzdepartement RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2025 Diff. FP 2026 FP 2026 Diff. FP 2027 FP 2027 Diff. FP 2028

Aufwand 155.1 166.0 166.7 170.6 3.9 170.6 174.7 4.1 170.2 176.1 5.9 177.3

Ertrag -1'612.5 -1'626.3 -1'653.1 -1'669.1 -16.0 -1'634.8 -1'681.9 -47.1 -1'656.1 -1'745.7 -89.6 -1'800.3

Verrechnungen 10.8 5.7 5.8 6.2 0.4 5.2 5.4 0.2 4.8 5.2 0.4 5.3

Saldo -1'446.7 -1'454.6 -1'480.6 -1'492.4 -11.7 -1'459.0 -1'501.8 -42.8 -1'481.1 -1'564.4 -83.3 -1'617.7

5. Departement des Innern RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2025 Diff. FP 2026 FP 2026 Diff. FP 2027 FP 2027 Diff. FP 2028

Aufwand 1'291.8 1'326.2 1'282.8 1'377.8 95.1 1'304.6 1'416.3 111.7 1'326.4 1'443.7 117.2 1'473.9

Ertrag -485.8 -491.6 -444.8 -518.4 -73.6 -449.1 -527.8 -78.6 -455.3 -537.1 -81.8 -547.2

Verrechnungen 4.9 6.2 6.4 7.0 0.6 6.7 7.2 0.5 6.9 7.6 0.7 7.6

Saldo 810.9 840.9 844.4 866.4 22.0 862.2 895.8 33.6 878.1 914.1 36.1 934.2

6. Volkswirtschaftsdepartement RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2025 Diff. FP 2026 FP 2026 Diff. FP 2027 FP 2027 Diff. FP 2028

Aufwand 270.1 276.0 275.4 278.2 2.8 275.5 283.0 7.5 275.1 283.6 8.5 261.3

Ertrag -161.8 -165.2 -162.9 -167.3 -4.4 -162.9 -170.0 -7.1 -162.9 -170.5 -7.6 -171.0

Verrechnungen -3.7 -1.9 -1.9 -3.1 -1.1 -1.9 -2.7 -0.7 -2.0 -2.5 -0.6 -2.7

Saldo 104.6 108.9 110.6 107.9 -2.7 110.7 110.3 -0.4 110.3 110.6 0.3 87.7

7. Gerichte RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2025 Diff. FP 2026 FP 2026 Diff. FP 2027 FP 2027 Diff. FP 2028

Aufwand 30.2 31.2 30.4 32.1 1.8 30.5 32.3 1.8 30.6 32.4 1.8 32.6

Ertrag -5.6 -5.4 -5.4 -5.4 0.0 -5.4 -5.4 0.0 -5.4 -5.4 0.0 -5.4

Verrechnungen 2.8 2.4 2.5 2.1 -0.4 2.5 2.1 -0.4 2.6 2.2 -0.4 2.1

Saldo 27.5 28.2 27.5 28.9 1.4 27.7 29.0 1.4 27.8 29.2 1.4 29.3
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2.4.2 Investitionsrechnung 
 

 

Im Vergleich zum IAFP 2024 – 2027 sind keine neuen Grossprojekte im Hoch- und Strassenbau dazugekommen. Die 
etwas tieferen Nettoinvestitionen resultieren aus Projektverschiebungen in die Folgejahre. 

 

Die Umsetzung der 20 Kleinprojekte gemäss «Impulsprogramm SO!Digital 2023-25» dauert voraussichtlich etwas 
länger, sodass nun neu auch Mittel im Planjahr 2026 eingestellt sind (Total Verpflichtungskredit: 6,3 Mio. Franken).  

 

Die Verschiebungen gegenüber dem Finanzplan des Vorjahres begründen sich hauptsächlich auf neuen 
Kenntnisständen der jeweiligen Projektfortschritte (u.a in den Bewilligungsphasen der Baugesuche) insbesondere im 
Strassenbau und im Hochbau. 

 

Bei den Investitionen gibt es im Vergleich zum Vorjahresfinanzplan nur unwesentliche Abweichungen. 

 

Im Informatikbereich gibt es im Vergleich zum IAFP des Vorjahres keine Veränderungen. 

 

Bei den Investitionen gibt es im Vergleich zum Vorjahresfinanzplan kleinere Abweichungen/Verschiebungen. 

 

Bei den Investitionen gibt es im Vergleich zum Vorjahresfinanzplan nur unwesentliche Abweichungen. 

  

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

Gesamttotal RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2025 Diff. FP 2026 FP 2026 Diff. FP 2027 FP 2027 Diff. FP 2028

Ausgaben 97.7 109.5 143.4 111.3 -32.1 177.3 155.8 -21.5 193.4 165.1 -28.4 169.3

Einnahmen -11.3 -13.5 -18.0 -13.9 4.1 -22.8 -25.5 -2.7 -27.7 -19.2 8.5 -19.0

Nettoinvestitionen 86.4 96.0 125.4 97.4 -28.0 154.5 130.4 -24.2 165.7 145.9 -19.8 150.3

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

Behörden und Staatskanzlei RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2025 Diff. FP 2026 FP 2026 Diff. FP 2027 FP 2027 Diff. FP 2028

Ausgaben 0.0 2.8 1.6 1.6 0.0 0.0 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0

Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nettoinvestitionen 0.0 2.8 1.6 1.6 0.0 0.0 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

Bau- und Justizdepartement RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2025 Diff. FP 2026 FP 2026 Diff. FP 2027 FP 2027 Diff. FP 2028

Ausgaben 79.7 81.6 119.3 87.0 -32.4 154.6 131.6 -23.0 169.7 141.1 -28.6 147.3

Einnahmen -5.8 -7.9 -13.6 -9.4 4.2 -18.2 -20.8 -2.7 -23.1 -14.5 8.6 -14.3

Nettoinvestitionen 73.9 73.8 105.7 77.6 -28.2 136.4 110.8 -25.6 146.6 126.6 -20.0 132.9

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

Bildung und Kultur RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2025 Diff. FP 2026 FP 2026 Diff. FP 2027 FP 2027 Diff. FP 2028

Ausgaben 2.8 3.9 2.6 2.8 0.1 2.6 2.8 0.1 3.0 3.1 0.1 2.3

Einnahmen -2.5 -3.0 -1.7 -1.7 0.0 -1.7 -1.7 0.0 -1.7 -1.7 0.0 -1.7

Nettoinvestitionen 0.3 0.9 0.9 1.1 0.1 0.9 1.1 0.1 1.3 1.4 0.1 0.6

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

Finanzdepartement RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2025 Diff. FP 2026 FP 2026 Diff. FP 2027 FP 2027 Diff. FP 2028

Ausgaben 7.3 11.0 11.0 11.0 0.0 11.0 11.0 0.0 11.0 11.0 0.0 11.0

Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nettoinvestitionen 7.3 11.0 11.0 11.0 0.0 11.0 11.0 0.0 11.0 11.0 0.0 11.0

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

Departement des Innern RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2025 Diff. FP 2026 FP 2026 Diff. FP 2027 FP 2027 Diff. FP 2028

Ausgaben 2.4 4.4 2.5 2.8 0.3 2.5 2.6 0.2 3.0 3.2 0.2 2.1

Einnahmen -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nettoinvestitionen 1.9 4.4 2.5 2.8 0.3 2.5 2.6 0.2 3.0 3.2 0.2 2.1

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

Volkswirtschaftsdepartment RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2025 Diff. FP 2026 FP 2026 Diff. FP 2027 FP 2027 Diff. FP 2028

Ausgaben 5.6 5.8 6.3 6.2 -0.2 6.6 6.5 -0.2 6.7 6.7 0.0 6.7

Einnahmen -2.5 -2.6 -2.7 -2.8 -0.1 -2.9 -2.9 -0.1 -2.9 -3.0 0.0 -3.0

Nettoinvestitionen 3.1 3.1 3.6 3.4 -0.2 3.7 3.5 -0.2 3.8 3.7 -0.1 3.7

28



IAFP 2025 – 2028 Finanzielle Übersichten 

2.5. Eingeschränkte Handlungsautonomie 

Langfristig gebundene Gelder 
Viele finanziellen Ressourcen sind durch exogene 
Faktoren (vom Bund vorgegebene Vollzugsaufgaben 
oder Kooperationsverträge mit anderen Kantonen) 
teilweise oder vollständig über mehrere Jahre 
gebunden. Es stellt sich deshalb die Frage, was von den 
zuständigen Behörden des Kantons Solothurn direkt 
beeinflusst werden kann und worauf sich die internen 
Ressourcen zu richten haben.  

Differenzierte Ressourcenbindung 
Das Amt für Finanzen hat sämtliche Profitcenter / 
Globalbudgets nach dem Kriterium der 
Selbstbestimmung und Entscheidungsgewalt einer der 
vier folgenden Gruppen mit einem unterschiedlichen 
Grad der Handlungsautonomie zugeordnet:  
1. hoch: Kanton Solothurn, direkt beeinflussbare
Gelder durch die kantonalen Behörden.
2. neutral: Spezialfinanzierungen stellen eine
gesetzliche Zweckbindung der Gelder dar.
3. geteilt: Kooperationen mit anderen Kantonen
oder Institutionen, in denen die kantonalen Behörden
die alleinige Entscheidungskompetenz abgegeben
haben.
4. niedrig: Dritte (Bund, Gemeinden). Der Kanton hat
kaum Einflussmöglichkeiten.

Zusätzlich wurden die Profitcenter nach 
Globalbudgets und Finanzgrössen unterschieden. 

Die Dienststellen haben die Finanzanteile, welche sie 
nicht durch ihre Leistung direkt beeinflussen können, 
den Finanzgrössen zuzuweisen. 

Die Zuteilung der einzelnen Profitcenter beinhaltet 
einen Ermessensspielraum. Damit entstehen acht 
Felder, welche den Grad der Handlungsautonomie 
aufzeigen.  

Aufwand RE 2023 – 37 % hoch beeinflussbar 
Betrachtet man den Aufwand der Rechnung 2023 und 
teilt diesen prozentual diesen acht Feldern zu, ist 
festzustellen, dass 37 % direkt durch die kantonalen 
Behörden gesteuert werden (29 % GB Kanton + 8 % FG 
Kanton). 

Ertrag RE 2023 – 53 % hoch beeinflussbar 
Da der Kanton Steuern erheben kann, sind es beim 
Ertrag rund 53 % des Gesamtertrages, welche eher 
langfristig (verzögerte Wirkung bei Steuererhöhung 
oder –senkung) veränderbar sind (11 % GB Kanton + 
42 % FG Kanton). 

Beurteilung und Konsequenz 
Es ist weiterhin so, dass die zuständigen Gremien des 
Kantons Solothurn direkt und eher kurzfristig maximal 
37 % des Gesamtaufwandes (inklusiv Finanzgrössen) 
beeinflussen können. Der Kanton kann jedoch einen 
deutlich höheren Anteil (51-53 %) der Erträge direkt 
bestimmen. 

Wesentliche Veränderungen RE 2023 zu FP 2025-2028

in % zum Gesamtaufwand und -ertrag

Kanton Spezialfinan- Kooperationen Dritte

Solothurn zierungen mit anderen Kt. Bund,

halbprivaten Instit. Gemeinden, usw.

Finanzgrössen

RE 23 FP 28 Diff. RE 23 FP 28 Diff. RE 23 FP 28 Diff. RE 23 FP 28 Diff.

Aufwand 8% 7% -1% 3% 3% 0% 12% 11% 0% 39% 41% 2%

Ertrag 42% 41% -1% 4% 3% 0% 3% 3% 0% 36% 39% 3%

Globalbudgets

RE 23 FP 28 Diff. RE 23 FP 28 Diff. RE 23 FP 28 Diff. RE 23 FP 28 Diff.

Aufwand 29% 29% 0% 1% 1% 0% 7% 7% 0% 1% 1% 0%

Ertrag 11% 10% -1% 1% 1% 0% 2% 2% 0% 1% 1% 0%

Autonomie KTSO

Aufwand RE 23

Ertrag RE 23

geteilt gering

37% 4% 19% 40%

53% 5% 5% 37%

hoch neutral
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IAFP 2025-2028 Behörden und Staatskanzlei 

Finanzen in Mio. Franken Behörden und Staatskanzlei 

Erfolgsrechnung RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028 

Globalbudgets 

Aufwand 16.3 17.6 17.4 17.4 19.7 19.6 

Ertrag 2.4 2.1 0.5 0.4 0.5 0.4 

Globalbudgetsaldo 13.9 15.5 16.9 16.9 19.3 19.2 

Verrechnung -7.1 -8.3 -9.1 -9.1 -10.3 -10.2

Saldo 6.8 7.2 7.8 7.9 9.0 9.0

Finanzgrössen 

Aufwand 5.4 5.5 5.6 5.5 5.5 5.5 

Ertrag -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0

Verrechnungen -1.8 -1.9 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8

Saldo 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7

Saldo total 10.4 10.8 11.5 11.6 12.7 12.7 

In der Planperiode 2025-2028 erfolgt ein Anstieg 
des Nettoaufwandes infolge Erhöhung der Perso-
nalressourcen im Bereich Staatsarchiv, Digitale 
Verwaltung und Kommunikation. Ab 2027 sind 
zusätzliche Mittel für digitale Transformations-
projekte eingestellt (Ablösung des laufenden Im-
pulsprogramms 2023-25). 

Bereits im Voranschlag 2024 enthalten sind Mehr-
aufwände für den Aufbau des Kompetenzzent-
rums Digitale Verwaltung CCDV auf Basis des 
bewilligten Impulsprogramms 2023-25 (SGB 
192/2022). 

Investitionsrechnung RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028 

Total  

Ausgaben 0.0 2.8 1.6 1.4 0.0 0.0 

Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nettoinvestitionen 0.0 2.8 1.6 1.4 0.0 0.0 

Der Sammelverpflichtungskredit für die 20 Klein-
projekte aus dem «Impulsprogramm SO!Digital 
2023-25» unter Federführung der Staatskanzlei 
beläuft sich insgesamt auf 6,3 Mio. Franken. Von 
der geplanten Kredittranche von 1,9 Mio. Fran-
ken für 2023 wurden 0,5 Mio. Franken bean-
sprucht und direkt über die Erfolgsrechnung 
verbucht; die Umsetzungsphase umfasst neu 
auch das Planjahr 2026.  

10.4 10.8
11.5 11.6

12.7 12.7
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Finanzen in Mio. Franken Bau - und Justizdepartement 
 

Erfolgsrechnung RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028 

Globalbudgets       
  Aufwand 184.1 188.2 190.0 196.2 197.6 198.9 

  Ertrag -60.1 -61.0 -61.0 -63.0 -63.4 -63.8 

 Globalbudgetsaldo 124.1 126.8 129.0 133.1 134.1 135.1 

  Verrechnungen -28.6 -28.7 -28.6 -28.5 -28.3 -28.4 

  Saldo 95.5 98.2 100.4 104.6 105.7 106.8 

Finanzgrössen       

  Aufwand 111.2 106.4 115.3 119.7 118.4 107.8 

  Ertrag -118.5 -117.1 -118.9 -118.6 -118.1 -113.7 

  Verrechnungen -4.9 -2.7 -2.4 -2.6 -2.3 -2.4 

  Saldo -12.2 -13.4 -6.0 -1.6 -1.9 -8.3 

  Saldo total 83.3 84.8 94.4 103.0 103.8 98.5 

 

 

 
 
 
Die Entwicklung der Globalbudgets folgt hauptsächlich 
der Teuerungsentwicklung (insbesondere Personal, Ener-
gie, baulicher Unterhalt). Mehraufwände sind auch bei 
den Mietkosten zu erwarten. Die Planzahlen der Folge-
jahre sind mit grösseren Unsicherheiten behaftet. 
Zusätzlicher Aufwand in den Finanzgrössen zeigt sich bei 
den Abschreibungen sowie bei der Bearbeitung der Alt-
lasten. Dieser wird durch entsprechend höhere Beiträge 
von Bund und Gemeinden teilweise kompensiert. Die in-
ternen Verrechnungen sind unter anderem abhängig von 
den Zuweisungen der LSVA-Gelder in die Strassenrech-
nung. 
 
 
  

 

Investitionsrechnung RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028 

Total        

 Ausgaben 79.7 81.6 87.0 131.6 141.1 147.3 

 Einnahmen -5.8 -7.9 -9.4 -20.8 -14.5 -14.3 

  Nettoinvestitionen 73.9 73.8 77.6 110.8 126.6 132.9 

Einzelne Nettoinvestitionen       

  Hochbau: Spitalbauten 6.8 6.5 6.5 16.5 17.5 15.0 

  Hochbau: Bildungs- und allg. Bauten 28.9 26.9 34.5 47.7 56.6 58.3 

  Hochbau: Strassenrechnung 9.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Kantonsstrassenbau  39.4 39.0 35.0 45.0 50.0 55.0 

 Öffentlicher Verkehr 0.0 -0.5 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2 

  Umwelt: Wasserbau 1.0 1.3 1.9 2.0 2.7 4.8 
 

83.3
84.8

94.4
103.0 103.8 98.5

0

50

100

150

200

250

300

RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Aufwand Ertrag Saldo

43



IAFP 2025-2028  Bau- und Justizdepartement 
 

 

 

 
 
 
Während die Investitionstätigkeit aufgrund von 
Projektverschiebungen und -verzögerungen sowie 
nach der Fertigstellung von Grossprojekten in den 
letzten Jahren eher tief waren, führen verschie-
dene anstehende neue Grossprojekte (Strassen-
bau, Hochbau sowie Wasserbau) mittelfristig zu 
einem Anstieg der Investitionen. Die Plafonierung 
der Investitionen im BJD auf 125 Mio. Franken im 
Durchschnitt über vier Jahre kann klar eingehal-
ten werden.  
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IAFP 2025-2028  Bau- und Justizdepartement 

 

 

Entwicklung Strassenrechnung 
 

 

 

Gemäss dem Massnahmenplan 2013 sind die Investitionen im BJD auf rund 125 Mio. Franken plafoniert (netto). 

Grosse laufende Vorhaben, wie insbesondere der Spitalneubau, hatten somit zur Folge, dass grössere anstehende 

Kantonsstrassenprojekte entsprechend später realisiert werden. Die Bruttoinvestitionen steigen ab dem Jahr 2020 an, 

dies aufgrund anstehender grösserer Sanierungsprojekte. Auf der Einnahmeseite ist die per 1. Januar 2019 gesetzlich 

in Kraft getretene Beitragsbefreiung der Gemeinden an die Kosten des Kantonsstrassenbaus resp. die entsprechende 

Einnahmenminderung berücksichtigt. 

Bis und mit dem Jahr 2018 wurden der Strassenrechnung die LSVA-Einnahmen i.d.R. zu 100 % (rund 12 bis 13 Mio. 

Franken pro Jahr) zugewiesen. Im Jahr 2016 und seit dem Jahr 2019 hat der Kantonsrat im Rahmen der 

Budgetbeschlüsse jeweils 50 % resp. rund 6,5 Mio. Franken der LSVA-Einnahmen der Strassenrechnung zugewiesen. 

Der Abschätzung der weiteren Entwicklung der Strassenrechnung ist eine LSVA-Zuweisung von 50 % hinterlegt. Der 

verbindliche Beschluss wird jeweils durch den Kantonsrat erfolgen. 

Stand Finanzierung Gesamtverkehrsprojekte Solothurn / Olten (GVP) 

Zur Finanzierung der Projekte «Solothurn, Entlastung West» und «Entlastung Region Olten» wird auf den Steuern 

für Motorfahrzeuge ein Zuschlag von 15 % erhoben. Der Zuschlag entfällt, sobald die dem Kanton anfallenden 

Projektkosten durch den Zuschlag gedeckt sind, spätestens aber nach 20 Jahren, d.h. ab dem Jahr 2023. Die 

«Entlastung Region Olten» wird vom Bund mit rund 50 % mitfinanziert. Die Schlussabrechnung für die 

Bundesbeiträge ist nach Abschluss der Umgestaltungsmassnahmen im Jahr 2026 vorgesehen. 
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IAFP 2025-2028  Departement für Bildung und Kultur 

 

 

Finanzen in Mio. Franken Departement für Bildung und Kultur 

 

Erfolgsrechnung RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028 

Globalbudgets       

  Aufwand 260.1 272.4 287.8 298.5 300.6 301.5 

  Ertrag -59.1 -56.7 -54.6 -51.6 -51.7 -51.7 

 Globalbudgetsaldo 201.1 215.7 233.2 246.9 248.9 249.8 

  Verrechnungen 27.6 29.1 29.7 30.0 30.3 30.3 

  Saldo 228.6 244.8 262.9 276.9 279.3 280.1 

Finanzgrössen        

  Aufwand 247.1 256.6 249.2 251.1 251.6 252.1 

  Ertrag -7.5 -8.2 -7.5 -9.3 -9.3 -9.3 

  Verrechnungen -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Saldo 239.6 248.4 244.3 254.4 254.9 255.4 

  Saldo total 468.2 493.2 507.2 531.3 534.2 535.5 

 

 

 
 

Bei den Globalbudgets ist der Anstieg beim Aufwand 
ab Rechnung 2023 vorwiegend im Globalbudget 
Volksschule in den Bereichen Heilpädagogisches 
Schulzentrum (HPSZ) und kantonale Spezialangebote 
angesiedelt. Mehr Klassen im HPSZ und eine schritt-
weise Reduktion der Gemeindebeiträge an Sonder-
schulen sowie die in den Jahren 2023 und 2024 
gewährte Teuerungszulage führen zum Mehrauf-
wand. Weiter steigt in den Globalbudgets Mittel-
schul- und Berufsschulbildung der Aufwand für 
Besoldungen Lehrpersonen aufgrund von mehr Schü-
lerinnen und Schülern sowie der in den Jahren 2023 
und 2024 gewährten Teuerungszulage.  
Der Rückgang beim Ertrag ist Folge der auslaufenden 
Beiträge der Gemeinden an die Kosten der Sonderpä-
dagogik (Kantonratsbeschluss Nr. SGB 0133/2021 vom 
9.11.2021, § 44quater Absatz 1bis Volksschulgesetz vom 
14.9.1969).  
 
Bei den Finanzgrössen ist der Anstieg ab Rechnung 
2023 bis zum Finanzplan 2026 auf höhere Beiträge an 
Gemeinden für die Schülerpauschale zurückzuführen 
(Demografie und Erhöhung der Bruttoschülerpau-
schale an die Schulträger von 38 % auf 39 %). Weiter 
führt die Umsetzung der Pflegeinitiative im Finanz-
plan 2026ff zum Anstieg beim Aufwand und Ertrag 
(Bundesbeiträge).  
 
 

 

Investitionsrechnung RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028 

Total        

 Ausgaben 2.8 3.9 2.8 2.8 3.1 2.3 

 Einnahmen -2.5 -3.0 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 

  Nettoinvestitionen 0.3 0.9 1.1 1.1 1.4 0.6 
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IAFP 2025-2028  Departement für Bildung und Kultur 

 

 

 

 
Im Voranschlag 2024 sind 1,8 Mio. Franken Investi-
tionsbeiträge an Ausbildungszentren für überbe-
triebliche Kurse budgetiert. Die Ausgaben werden 
vollständig über die Bundesbeiträge finanziert und 
brutto verbucht. Deshalb liegen Ausgaben und Ein-
nahmen höher. In den Finanzplänen ab dem Jahr 
2025 sind tiefere Beiträge budgetiert, weshalb die 
Ausgaben und Einnahmen tiefer liegen.  
 
Die Investitionsbeiträge an das Kloster Mariastein 
(RRB Nr. 2022/1442 vom 20.9.2022 und KRB Nr. SGB 
0186/2022 vom 21.12.2022 betragen in den Jahren 
2024-2026 je Fr. 500'000.—und im Jahr 2027 Fr. 
875'000.--.  
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IAFP 2025-2028  Finanzdepartement 

 

 

Finanzen in Mio. Franken Finanzdepartement  

 

Erfolgsrechnung RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028 

Globalbudgets       
  Aufwand 93.3 100.5 101.9 103.0 103.1 103.1 

  Ertrag -60.1 -60.9 -61.8 -61.6 -61.7 -61.7 

 Globalbudgetsaldo 33.2 39.6 40.1 41.4 41.4 41.4 

  Verrechnungen -9.8 -12.1 -13.0 -13.8 -13.7 -13.7 

  Saldo 23.4 27.5 27.0 27.6 27.7 27.7 

Finanzgrössen       
  Aufwand 61.8 65.5 68.7 71.7 73.1 74.1 

  Ertrag -1'552.4 -1'565.4 -1'607.4 -1'620.3 -1684.0 -1.738.6 

  Verrechnungen 20.6 17.7 19.2 19.2 18.8 19.1 

  Saldo -1'470.1 -1'482.1 -1'519.4 -1529.4 -1592.1 -1645.4 

1'617. Saldo total -1'446.7 -1'454.6 -1’492.4 -1501.8 -1'564.4 -1’617.7 

 

 

 
In der Erfolgsrechnung sind bei den Steuereinnah-
men der natürlichen Personen die Auswirkungen 
des Gegenvorschlags zur Volksinitiative «Jetzt si mir 
draa» mitberücksichtigt. Bei den Steuereinnahmen 
ist aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage in den 
nächsten Jahren sowohl bei den juristischen als 
auch den natürlichen Personen weiterhin mit leicht 
steigenden Erträgen zu rechnen. Beim NFA wird bis 
2028 mit einem weiteren Anstieg der Ausschüttun-
gen gerechnet, dies obwohl die Ergänzungsbei-
träge ab 2026 wegfallen. Die Daten des NFA sind 
grundsätzlich mit Unsicherheit verbunden. Beim 
Anteil am Reingewinn der SNB sind in den Planzah-
len keine Ausschüttungen eingerechnet. 
 
Ausgabenseitig ist in der Rechnung insbesondere 
bei den Zinsen mit höheren Kosten zu rechnen. 

 

Investitionsrechnung RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028 

Total        

 Ausgaben 7.3 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 

 Einnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Nettoinvestitionen 7.3 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 

        

 

 
 
 
Die Zunahme des Investitionsbedarfs ab 2024 resul-
tiert von Grossprojekten betreffend Fachanwen-
dungen, die den «End of Life Zyklus» erreichen und 
dringend abgelöst werden müssen. Im Weiteren ist 
für kommende Digitalisierungsprojekte ab 2024 ein 
jährlicher Investitionsbetrag enthalten. 
. 
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IAFP 2025-2028  Departement des Innern 

 

 

Finanzen in Mio. Franken Departement des Innern  

 

Erfolgsrechnung RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028 

Globalbudgets       
  Aufwand 222.3 223.2 227.1 229.7 229.6 231.4 

  Ertrag -53.1 -48.0 -48.8 -48.2 -48.5 -49.1 

 Globalbudgetsaldo 169.2 175.2 178.3 181.5 181.1 182.3 

  Verrechnungen 35.2 34.2 36.0 36.2 36.6 36.6 

  Saldo 204.4 209.4 214.3 217.7 217.7 218.9 

Finanzgrössen       

  Aufwand 1'076.6 1'110.9 1’158.6 1’194.5 1’221.9 1’250.3 

  Ertrag -439.8 -451.4 -477.5 -487.4 -496.5 -506.0 

  Verrechnungen -30.3 -28.0 -29.0 -29.0 -29.0 -29.0 

  Saldo 606.5 631.5 652.1 678.1 696.4 715.3 

  Saldo total 810.9 840.9 866.4 895.8 914.2 934.2 

 

 

Der Saldo der Globalbudgets steigt im Vergleich zum Voran-
schlag 2024 leicht an. Der Anstieg ist unter anderem auf hö-
here Ausgaben im Bereich Personal zurückzuführen (u.a. 
bedingt durch die bewilligte Korpserhöhung bei der Polizei 
Kanton Solothurn und Entlastungsmassnahmen im Bereich 
Justizvollzug) sowie auf verschiedene höhere Ausgaben u.a. 
aufgrund des steigenden Kostenniveaus. Im Bereich Gesund-
heit führt der auf 2026 geplante Aufbau der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie Olten zu Mehrausgaben.  
 
Im Bereich der Finanzgrössen begründen vor allem der Kan-
tonsanteil für inner- und ausserkantonale Spitalbehandlun-
gen die Mehraufwände. Diese steigen seit 2012 jährlich um 
durchschnittlich 3.0% an. Zusätzlich steigen im Amt für Ge-
sellschaft und Soziales die Beiträge an die Ergänzungsleis-
tungen zur IV sowie die Prämienverbilligungen nach KVG. 
Neu budgetiert wurden Ausgaben für die Familienergän-
zende Kinderbetreuung. Im Bereich Justizvollzug wird mit 
steigenden Ausgaben im Bereich Kostgelder gerechnet. 
 

 
 

Investitionsrechnung RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028 

Total        

 Ausgaben 2.4 4.4 2.8 2.6 3.2 2.1 

 Einnahmen -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Nettoinvestitionen 1.9 4.4 2.8 2.6 3.2 2.1 
 

 

 
 
 
 
 
Die Nettoinvestitionen des DdI betreffen nur die 
Polizei Kanton Solothurn. 
Der Finanzplan 2025 beinhaltet folgende 
Investitionen: IT (1,8 Mio. Franken), Polycom (0,4 
Mio. Franken) sowie die elektronische 
Verkehrsüberwachung (0,6 Mio. Franken). 2027 
stehen diverse Ersatzbeschaffungen im Bereich 
Verkehrsüberwachung an. 
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IAFP 2025-2028  Volkswirtschaftsdepartement 
 

 

Finanzen in Mio. Franken Volkswirtschaftsdepartement 
 

Erfolgsrechnung RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028 

Globalbudgets       
  Aufwand 152.1 158.7 162.7 166.5 166.5 166.8 

  Ertrag -126.1 -128.5 -130.7 -133.4 -133.5 -133.5 

 Globalbudgetsaldo 26.1.3 30.2 32.0 33.1 33.0 33.3 

  Verrechnungen -7.4.7 -8.1 -8.3 -8.5 -8.6 -8.7 

  Saldo 33.5 38.3 40.3 41.6 41.6 42.0 

Finanzgrössen       
  Aufwand 117.9 117.2 115.6 116.4 117.2 94.6 

  Ertrag -35.7 -36.7 -36.6 -36.6 -37.8 -37.6 

  Verrechnungen -11.1 9.9 -11.4 -11.1 -11.1 -11.3 

  Saldo 71.1 70.6 67.5 68.7 68.9 45.7 

  Saldo total 104.6 108.9 107.9 110.3 110.6 87.7 
 

 

 
 
Der Globalbudgetsaldo steigt, verglichen mit dem 
Voranschlag 2024, leicht an. Aufgrund der zuneh-
menden Bedeutung der klimapolitischen Anliegen 
wurden im neuen Globalbudget «Energie und 
Klima» die neuen energie- und klimapolitischen 
Rahmenbedingungen aufgenommen und die dafür 
notwendigen Ressourcen berücksichtigt. Mehrauf-
wände gibt es weiter bei der Landwirtschaft für die 
Vorbereitung und Umsetzung weiterer Teile der 
Agrarpolitik 22+ und Mindererträge bei Wald, Jagd 
und Fischerei durch den Wegfall von zeitlich befris-
teten Bundesbeiträgen. 
In den Finanzgrössen nimmt der finanzielle Aus-
gleich an die Gemeinden aus der Umsetzung der 
Steuerreform und der AHV-Finanzierung (STAF), 
nach einem Anstieg von 2021 auf 2022 um knapp 4 
Mio. Franken, nun kontinuierlich wieder ab. Weiter 
ist ab 2026 wieder ein Beitrag für Gemeindefusio-
nen eingerechnet. Der IAFP 2028 ist markant tiefer, 
weil der zeitlich befristete Staatsbeitrag Ausgleich 
STAF in den Finanz- und Lastenausgleich Einwoh-
nergemeinden von jährlich 23 Mio. Franken per 
Ende 2027 ausläuft. 

 

Investitionsrechnung RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028 

Total        

 Ausgaben 5.6 5.8 6.2 6.5 6.7 6.7 

 Einnahmen -2.5 -2.6 -2.8 -2.9 -3.0 -3.0 

  Nettoinvestitionen 3.1 3.1 3.4 3.5 3.7 3.7 

Einzelne Nettoinvestitionen             

  Zufahrten zu Berghöfen 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

  Wald  0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 

  Landwirtschaft  1.7 2.3 2.5 2.7 2.8 2.8 
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IAFP 2025-2028  Volkswirtschaftsdepartement 
 

 

 

 
 
 
 
Im IAFP 2025 – 2028 gibt es gegenüber dem Budget 
2024 keine wesentlichen Abweichungen. Die Steigerung 
in der Landwirtschaft erfolgt aufgrund Projektverzöge-
rungen in der Vergangenheit und für die Sicherstellung 
der Landwirtschaftlichen Produktionsgrundlagen in der 
Zukunft. 
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IAFP 2025-2028 Gerichte

Finanzen in Mio. Franken Gerichte 

Erfolgsrechnung RE 2023 VA 2024 FP 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028 

Globalbudgets 

Aufwand 21.4 23.3 24.3 24.4 24.6 24.7 

Ertrag -5.0 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1

Globalbudgetsaldo 16.4 18.2 19.2 19.3 19.5 19.6

Verrechnungen 2.8 2.4 2.1 2.1 2.1 2.1 

Saldo 19.2 20.6 21.3 21.4 21.6 21.7 

Finanzgrössen 

Aufwand 8.8 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 

Ertrag -0.5 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3

Verrechnungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Saldo 8.3 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6

Saldo total 27.5 28.2 28.9 29.0 29.2 29.3 

Im IAFP 2025 – 2028 werden weitestgehend 
die Zahlen des Voranschlags 2024 weiterge-
führt. Höhere Aufwendungen im Umfang 
von rund Fr. 750’000.- resultieren aus zusätz-
lichem Personal, um die Ablösung der Fach-
applikation Juris voranzutreiben und die mit 
dem Betrieb des veralteten Juris einherge-
henden Risiken zu mindern. Die Ausgangs-
lage betreffend Juris wird als volatil 
eingeschätzt und erfordert eine stetige An-
passung der Planung. Durch den Verkauf von 
Juris an die LogObject AG stellen sich sowohl 
für den Betrieb und die Ablösung als auch in 
Bezug auf die Planung, Realisierung und Ein-
führung des Bundesprojekts «Justitia 4.0» 
bzw. das Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
über die Plattform für die elektronische 
Kommunikation (BEKJ) zusätzliche Fragen. 

Die Gesamtkosten für die Digitalisierung der 
Justiz lassen sich noch nicht zuverlässig bezif-
fern. Es wird angestrebt, im Verlaufe des Jah-
res 2024 eine erste belastbare Teilaussage zu 
machen. Mit Blick auf den IAFP ist zu beach-
ten, dass die Informatikkosten im Budget des 
Amtes für Informatik und Organisation ge-
führt werden. Im Globalbudget der Gerichte 
sind grundsätzlich einzig die Personalkosten 
der Digitalisierung enthalten. Weil von der 
Digitalisierung der Justiz nicht nur die Ge-
richte betroffen sind, werden Dienstleistun-
gen der Gerichte zugunsten von anderen 
Organisationseinheiten mittels interner Ver-
rechnungen ausgeglichen. 
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